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Ein Rentenratgeber für Frauen? Bekommen nicht alle eine nach denselben Grund-
sätzen berechnete Rente?

Das ist richtig – aber es gibt doch Unterschiede. Denn Frauen tragen auch heute
noch in der Regel die Hauptlast der Familienpflichten. Sie unterbrechen oder redu-
zieren noch immer häufiger als Männer ihre Erwerbstätigkeit für die  Erziehung 
der Kinder oder für die Pflege von Angehörigen. Die Folge ist, dass sie im Schnitt 
weniger in die Rentenversicherung einzahlen. Frauen erhalten auch öfter eine Hin-
terbliebenenversorgung und setzen sich deshalb intensiver mit diesem Thema aus-
einander, auch schon während der Ehe – Stichwort Rentensplitting.

Die Politik trägt dieser besonderen Situation der Frauen und ihrer Rente Rechnung.
Ziel der Bundesregierung ist, dass auch Frauen eine eigene unabhängige Alters-
sicherung aufbauen können. So werden zum Beispiel Kindererziehungs- oder Pfle-
gezeiten besonders berücksichtigt. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei gering-
fügiger Beschäftigung Rentenbeiträge aufzustocken, um so weitere Leistungen der
Rentenversicherung in Anspruch nehmen zu können. Dies sind nur zwei Beispiele –
viele weitere werden in dieser Broschüre behandelt. 

Egal, in welcher Lebens- oder Erwerbssituation Sie sich befinden, sicher ist: Dieser
Ratgeber wird Ihnen helfen, Antworten auf Ihre Fragen zur Rente zu finden. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Scholz
Bundesminister für Arbeit und Soziales

Vorwort
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Sich mit seiner Altersvorsorge zu beschäftigen – das kann man nicht früh

genug. Denn Sie erhalten mehr als nur die Gegenleistung für Ihre eingezahl-

ten Beiträge. Deshalb erfahren Sie in dieser Publikation zum Beispiel auch

mehr über die Anerkennung von Kindererziehungszeiten und häuslicher 

Pflege, über die Leistungen nach einer Scheidung oder im Todesfall Ihres 

Mannes, aber auch zur zusätzlichen Altersvorsorge.

Sollten Sie danach noch Fragen zu Ihrer Rente haben, dann rufen Sie doch unser
Bürgertelefon zur Rente an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wer sozialversicherungspflichtig arbeitet, zahlt Beiträge und bekommt dafür spä-
ter eine Rente. Das ist eine Grundregel der Rentenversicherung. Doch das ist nicht
der einzige Weg. Neben der Erwerbstätigkeit gibt es noch andere Möglichkeiten,
Rentenansprüche zu erwerben.

Beitragszeiten sind die wichtigsten Zeiten für die spätere Rente. Pflichtbeiträge 
entstehen zum Beispiel

durch ein Beschäftigungsverhältnis,

bei vergleichbar Selbständigen, wenn sie im Wesentlichen und auf Dauer nur
für einen Arbeitgeber tätig sind und im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit
keinen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,

in Zeiten der Arbeitslosigkeit mit Leistungsbezug,

in der Kindererziehung (siehe auch Kapitel „Kindererziehung: Auch ein Plus
für Ihre persönliche Rente“) oder

bei einer nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit (vergleiche Kapitel „Häus-
liche Pflege: Ein Einsatz, der sich doppelt lohnt“).

Beitragszeiten –
Basis Ihrer späteren Rente
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Unabhängig von der Verdiensthöhe sind Auszubildende und in anerkannten Werk-
stätten tätige behinderte Menschen versicherungspflichtig. Einen Überblick über
rentenrechtliche Zeiten finden Sie im Anhang in Tabelle I.

Aber die Pflichtversicherung ist nicht alles, denn es gibt auch freiwillige Beiträge,
die Sie privat in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen können. Dies ist grund-
sätzlich immer dann möglich, wenn Sie nicht bereits per Gesetz zur Zahlung ver-
pflichtet sind. (vergleiche Kapitel „Zusätzliche Eigenvorsorge – es lohnt sich“ und
„Die zusätzliche Eigenvorsorge: Tipps für alle Lebenslagen“)

Was sind Wartezeiten?

Um eine Rente beantragen zu können, müssen Sie – je nach Rentenart – eine bestimm-
te Zeit in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert gewesen sein. Diese Ver-
sicherungszeit wird Wartezeit genannt. Beitragszeiten zählen für alle Wartezeiten
mit und helfen, einen frühestmöglichen Rentenanspruch verwirklichen zu können.

Die kostenlose Informationsbroschüre ’Ratgeber zur Rente‘ des Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales informiert umfassend über die gesetzliche Renten-
versicherung

Pflichtbeitragszeiten sind wichtig, wenn Sie besondere versicherungsrechtliche 
Voraussetzungen erfüllen müssen, zum Beispiel bei der Erwerbsminderungsrente,
der Altersrente für Frauen oder der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Altersteilzeit.

Die kostenlose Informationsbroschüre ’Erwerbsminderungsrente‘ des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales informiert detailliert über die verschiede-
nen Rentenarten, wenn Sie erwerbsgemindert oder berufsunfähig sind.
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Die Höhe Ihrer späteren Rente ist immer von Dauer und Höhe der Einzahlung ab-
hängig. Die jährlichen Beiträge eines Durchschnittsverdieners (2008 beträgt der
vorläufige Durchschnittsverdienst  30.084 EUR, der in den neuen Bundesländern
durch die Hochwertung der erzielten Verdienste auf „Westniveau“ bereits mit
einem Verdienst in Höhe von rd. 25.436 EUR erreicht wird) ergeben für die Rente
einen so genannten Entgeltpunkt. Dieser Entgeltpunkt bringt zurzeit eine Monats-
rente von 26,56 EUR in den alten und 23,34 EUR in den neuen Bundesländern.

Was sind Anrechnungszeiten?

Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen Sie aus persönlichen Gründen keine 
Beiträge zahlen können.

Dazu zählen zum Beispiel

Schulausbildung und Studium

einige Zeiten der Arbeitsunfähigkeit,

bestimmte Zeiten der Arbeitslosigkeit (häufig ohne Leistungsbezug),

Schwangerschaft beziehungsweise Mutterschutz.

Zum Thema „Mutterschutzgesetz“ hat das Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend einen speziellen Leitfaden herausgegeben

Anrechnungszeiten zählen bei der Wartezeit von 35 Jahren (zum Beispiel für die
Altersrente für schwerbehinderte Menschen) mit und können sich positiv auf die 
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Pflege ist weiblich – immer noch sind es überwiegend Ehefrauen, Mütter,

Schwiegertöchter und Töchter, die sich um Pflegebedürftige zu Hause küm-

mern. Und intensive Pflege bedeutet oftmals das Ende von Vollzeittätigkeit,

manchmal verlangt sie auch 24 Stunden Einsatz, jeden Tag. An erwerbsmäßige

Arbeit ist dann gar nicht mehr zu denken mit den entsprechenden Auswirkun-

gen für Ihre spätere Rente.

Daher gilt: Wenn Sie sich um einen pflegebedürftigen Familienangehörigen küm-
mern (nicht erwerbsmäßig), werden Sie hierbei vom Staat unterstützt. Vor allem
dann, wenn Sie ein pflegebedürftiges Kind erziehen. Hier sind die Auswirkungen
auf Ihre spätere Rente besonders deutlich. Denn mit einem pflegebedürftigen Kind
haben Sie meist schon sehr früh keine Gelegenheit mehr, voll oder zeitweise
erwerbstätig zu sein. 

Die Pflegekasse übernimmt die Beiträge

Die Regelung sieht folgendermaßen aus: Wenn Sie ein pflegebedürftiges Familien-
mitglied (die Pflegebedürftigkeit muss durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) anerkannt sein) pro Woche mindestens 14 Stunden häuslich pfle-
gen, sind Sie damit pflichtversichert. Jedoch nur, wenn Sie dies nicht erwerbsmäßig
tun und wenn sie neben der Pflege höchstens 30 Stunden in der Woche berufstätig
sind. Ihre Beiträge zur Rentenversicherung übernimmt die Pflegekasse, bei der Ihr
Familienangehöriger versichert ist. Sie richten sich nach dem zeitlichem Aufwand
und dem Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflegestufen I-III). Wichtig: Sie müssen die
Pflichtversicherung bei der Pflegekasse beantragen. 

Die kostenlosen Broschüren ’Pflegen Zuhause‘ und ’Pflegeversicherung‘ er-
halten Sie im Bundesgesundheitsministerium.

Die Pflegezeit ist eine Pflichtbeitragszeit, d. h.: Sie zählt bei den einzelnen Renten-
arten für die jeweilige Wartezeiterfüllung (= Mindestversicherungszeit) und kann

Häusliche Pflege:
Ein Einsatz, der sich doppelt lohnt
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somit Rentenansprüche begründen. Mit diesen Pflichtbeiträgen können Sie außer-
dem die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation erfüllen.

Beiträge für die Rente

Grundlage Ihres späteren Rentenanspruchs sind die Rentenversicherungsbeiträge,
die für die Pflege zugrunde gelegt werden. Dabei werden Sie entsprechend Ihrem
pflegerischen Aufwand im Jahr 2007 so gestellt, als würden Sie monatlich zwischen
662,67 und 1.988 EUR in den alten bzw. zwischen 560 und 1.680 EUR in den neuen
Bundesländern verdienen.

Teilen Sie sich die Pflege mit einer anderen Person, wird der für die Rente zugrunde
gelegte fiktive Verdienst anteilig berechnet.

Gehen Sie noch im Jahr 2007 in Rente, bekommen Sie für ein Jahr geleistete Pflege je
nach Pflegestufe des Pflegebedürften und dem Umfang der von Ihnen geleisteten
Pflege eine monatliche Rente zwischen 6,95 und 20,84 EUR in den alten bzw. zwi-
schen 6,08 und 18,25 EUR in den neuen Bundesländern.

Wenn Sie ein pflegebedürftiges Kind erziehen, bekommen Sie einen weiteren 
Zuschlag: Nicht nur bis zum zehnten, sondern bis zum 18. Geburtstag des Kindes
werden die Beiträge aus der Pflegekasse für die Pflegezeiten wie bei einer Erwerbs-
tätigkeit in der Kinderberücksichtigungszeit um 50 % höher bewertet, und zwar 
bis maximal 100 % des Durchschnittseinkommens. 

Übrigens:

Werden Sie über die Pflegekasse pflichtversichert, steht auch der staatlichen
Förderung Ihrer privaten Altersvorsorge nichts mehr im Wege. Wie das geht,
steht im Kapitel: „Die zusätzliche Altersvorsorge – Tipps für alle Lebenslagen.“
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Manchmal geht es einfach so nicht mehr weiter und eine Scheidung ist der

letzte Ausweg. Alles, was man gemeinsam angeschafft hat, muss wieder 

getrennt werden, damit jeder seines Weges gehen kann. Das gilt auch für 

die Rentenversicherung.

Was passiert eigentlich bei einer Scheidung mit den
Rentenansprüchen?

Bei einer Scheidung regelt der Familienrichter nicht nur den Unterhaltsanspruch
oder das Sorgerecht über die Kinder, sondern auch die Aufteilung aller Rentenan-
sprüche. Prinzipiell werden im so genannten Versorgungsausgleich die während
der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften beider Partner als gemeinsam erar-
beiteter Anspruch betrachtet und gleichmäßig zwischen ihnen aufgeteilt. 

Der Versorgungsausgleich ist grundsätzlich bei jeder Scheidung vorgeschrieben.
Die Ehezeit beginnt mit dem Monat der Heirat und endet mit der Zustellung des
Scheidungsantrages beim Ehegatten. Die Eheleute können das Verfahren unter
bestimmten, eng begrenzten Voraussetzungen aber auch ausdrücklich ausschlie-
ßen.

Da Frauen meist weniger verdienen oder wegen der Kindererziehung ihre Berufs-
tätigkeit unterbrechen, bedeutet das in der Praxis meist für Sie einen Zuschlag und
für Ihren Mann einen Abschlag an Entgeltpunkten. In der Tabelle können Sie sehen,
wie die tatsächlich in der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften ausgeglichen
werden: 

Manchmal hilft nur noch eine saubere Trennung
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Der Bonus von 200 EUR entspricht im zweiten Halbjahr 2007 7,61 Entgeltpunkten. 

Der Versorgungsausgleich bezieht sich aber nicht nur auf einen Ausgleich der Ren-
tenhöhe, sondern auch auf die Versicherungszeiten. So werden die vom Familienge-
richt auf den ausgleichsberechtigten Ehegatten übertragenen Rentenanwartschaf-
ten nach einer Formel in Beitragsmonate umgerechnet. Auf diese Weise können Sie
als ausgleichsberechtigte Ehefrau eventuell erstmals die Voraussetzungen für eine
eigene Rente erwerben.

Übrigens:

Beim Versorgungsausgleich bzw. beim Zugewinnausgleich werden auch die
Leistungsansprüche aus der zusätzlichen Altersvorsorge berücksichtigt, nicht
aber private Kapitalversicherungen und Unfallrenten (s. auch Kapitel: „Die
zusätzliche Altersvorsorge – Tipps für alle Lebenslagen“.)

Regelungen im Hinterbliebenenfall

Wenn Ihre Ehe vor dem 01.07.1977 geschieden wurde und Ihr Ex-Partner gestorben
ist, haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Geschiedenen-
witwenrente. Wenn Ihre Ehe nach dem Recht der DDR   also vor dem 01.01.1992 ge-
schieden wurde, besteht dieser Anspruch nicht. Wenn Sie Kinder erziehen, sollten
Sie Ihren Anspruch auf Erziehungsrente prüfen lassen. 

Rentenanwartschaften Sie Ihr Mann zusammen

Vor Scheidung insgesamt 500 € 1500 € 2000 €

Davon in der Ehe 200 € 600 € 800 €

1/2 der gemeinsamen Anwart-
schaften in der Ehe = 400 €

+ 200 € – 200 €

Nach Scheidung insgesamt 700 € 1300 € 2000 €

Davon in der Ehe 400 € 400 €
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Wenn Sie die für Sie maßgebliche Altersgrenze erreichen, dann stellen Sie

einen Antrag auf Altersrente. Bitte denken Sie daran: Ihre Rente kommt nicht

automatisch, wenn Sie z.B. 60 Jahre alt sind. Genauso wenig bedeutet das 

Erreichen der Altersgrenze, dass Sie nun automatisch aufhören müssen zu

arbeiten. Sie können auch mit über 65 Jahren weiter arbeiten. Alter ist kein

Kündigungsgrund.

Derzeit gibt es fünf Arten von Altersrenten. Hier die Kurzfassung als Überblick:

Die Altersrente für Frauen: Dazu müssen Sie vor dem 1. Januar 1952 geboren
sein und das 60. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem müssen Sie eine
Wartezeit von 15 Jahren an Beitragszeiten erfüllt haben. Darüber hinaus sind
nach Vollendung des 40. Lebensjahres mehr als zehn Jahre Pflichtbeiträge für
eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit notwendig. Dazu zählen auch
Zeiten der Kindererziehung und Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung
(„400-Euro-Jobs“), wenn Sie aus eigener Tasche Aufstockungsbeiträge ge-
zahlt haben.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Um Anspruch auf diese
Rente zu haben, müssen Sie mindestens das 60. Lebensjahr vollendet haben
und bei Beginn der Rente als Schwerbehinderte anerkannt oder – bei vor 1951
geborenen Versicherten – berufs- oder erwerbsunfähig nach dem bis Ende
2000 geltenden Recht sein und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.

Regelaltersrente: Die Voraussetzungen für die Regelaltersrente sind erfüllt,
wenn Sie mindestens das 65. Lebensjahr vollendet und die Wartezeit von fünf
Jahren erfüllt haben.

Darüber hinaus gibt es noch die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
Altersteilzeit für Versicherte, die vor 1952 geboren sind (die Mindestaltersgrenze
wird von 2006 bis 2008 stufenweise auf 63 Jahre angehoben) und die Altersrente 
für langjährig Versicherte ab 63.

Welche Renten gibt es eigentlich?
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Bei fast allen Altersrenten, die vor dem 65. Lebensjahr beginnen können, müssen 
Sie allerdings auf Dauer Rentenabschläge in Kauf nehmen. Die Abzüge wirken sich
auch bei einer Nachfolgerente (zum Beispiel einer Waisen- oder Witwerrente) aus.
Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat, den Sie vorzeitig in Rente gehen,
höchstens jedoch 18 Prozent.

Nehmen Sie die Rente erst nach dem 65. Lebensjahr in Anspruch, bekommen sie
umgekehrt einen Zuschlag von 0,5 Prozent pro Monat des verspäteten Renten-
beginns.

2030**1996/1998*1960/1962*

*Früheres Bundesgebiet. **Vorausberechnungen. 

Weiblich
Männlich

Wie alt werden 60-jährige Seniorinnen und Senioren im Durchschnitt?

75,5

78,5
78,9

83,2

80,8

86,0
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Erwerbsminderungsrente

Die Erwerbsminderungsrente wird unabhängig vom Lebensalter gezahlt, wenn Sie
nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt arbeiten können. Man unterscheidet
dabei Renten wegen voller und Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung.

Die kostenlose Informationsbroschüre „Erwerbsminderungsrente“ des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales informiert detailliert über die verschiede-
nen Rentenarten, wenn Sie erwerbsgemindert oder berufsunfähig sind.

Neben den medizinischen Voraussetzungen müssen Sie auch versicherungsrechtli-
che Voraussetzungen erfüllen. Dafür benötigen Sie mindestens 60 Kalendermonate
mit Beitragszeiten vor Eintritt der Erwerbsminderung und in den letzten fünf Jah-
ren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 36 Monate mit Pflichtbeitrags-
zeiten. Hierzu zählen auch die Zeiten der Kindererziehung. Der Zeitraum von fünf
Jahren verlängert sich u.a. um Kinderberücksichtigungszeiten, so dass ein beste-
hender Invaliditätsschutz durch Zeiten der Kindererziehung nicht verloren geht.

Beispiel:

Marianne S. war vor der Geburt ihres Sohnes zehn Jahre berufstätig. Seither ist sie
Hausfrau und Mutter. Wird sie erwerbsgemindert, hat sie trotzdem einen Anspruch
auf Erwerbsminderungsrente.

Zwar zahlt Marianne S. bereits seit der Geburt des Kindes keine Beiträge mehr und
kann deshalb die Bedingung der 36 Pflichtbeiträge in den letzten fünf Jahren nicht
erfüllen. Doch durch die Kinderberücksichtigungszeit erhält sie ihren Anspruch auf
Erwerbsminderungsrente aufrecht. Sie sollte sich allerdings beraten lassen, wenn
das Kind zehn Jahre alt wird und die Kinderberücksichtigungszeit endet.
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Wann muss ich mich als Rentnerin rentenversichern? 

Wenn Sie vor dem 65. Lebensjahr noch nebenher arbeiten und mehr als 400 EUR
verdienen, können Sie nur einen Teil Ihrer Altersrente erhalten (die so genannte
Teilrente). Eine Teilrente können Sie beanspruchen, wenn Sie die Voraussetzungen
für eine Altersrente erfüllen. Verdienen Sie mehr als 400 EUR, sind Sie nicht mehr
versicherungsfrei, und es gelten für Sie die gleichen Vorschriften über die Beitrags-
zahlung wie für Arbeitnehmerinnen ohne Rente. Die Höhe der Teilrente (2/3, 1/2
bzw. 1/3 der vollen Rente) richtet sich nach der Höhe Ihres Hinzuverdienstes. Je
höher der Hinzuverdienst, desto niedriger der Teilrentenbetrag. 

Es kann sich unter Umständen lohnen, vorerst auf eine volle Rente zugunsten einer
Teilrente zu verzichten und nebenbei bis zu Ihrer persönlichen Hinzuverdienst-
grenze (bitte beim Rentenversicherungsträger erfragen) zu arbeiten, z.B. wenn Sie
in den vollen Ruhestand hineingleiten möchten, indem Sie zunächst noch teilweise
arbeiten. Dies hat den Vorteil, dass Sie einerseits weitere Entgeltpunkte erwerben,
die Ihre spätere Vollrente erhöhen. Andererseits wirken sich Abschläge wegen des
vorzeitigen Rentenbezugs natürlich nur auf den in Anspruch genommenen Teil der
Altersrente aus. Wenn Sie z. B. noch nicht so viele Beitragszeiten aus Ihrem Berufs-
leben haben, können Sie dadurch die spätere Vollrente noch erhöhen. 

Bekommen Sie dagegen eine volle Altersrente, sind Sie rentenversicherungsfrei. 

Was muss ich wissen, wenn ich keine ausreichende Rente habe? 

Manchmal reicht die Rente nicht zum Leben. Niemand muss aber befürchten, spä-
ter nicht genug Geld zur Sicherung seines Lebensunterhalts zu haben. Denn es gibt
die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die seit 2005 im Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) geregelt ist. Sie hilft auch denen, die sich vor Ein-
führung der Grundsicherung im Jahr 2003 gescheut hatten, ihre Sozialhilfeansprü-
che geltend zu machen. Denn viele ältere Menschen verzichteten darauf, finanzielle
Unterstützung zu beantragen, weil sie Angst haben, ihre Kinder müssten dann für
sie aufkommen. Das war eine der Hauptursachen für verschämte Altersarmut. 
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Die Grundsicherung springt immer dann ein, wenn die Rente oder das sonstige Ein-
kommen für Ihren Lebensunterhalt nicht ausreicht. 

Wer ist antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt sind Sie, wenn Sie 65 Jahre alt oder wenn Sie mindestens 18 Jahre
alt und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. In bei-
den Fällen müssen Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. 

Die Grundsicherung ist bedürftigkeitsabhängig. Daher wird auch eigenes Einkom-
men oder Vermögen berücksichtigt.

Wichtig: Kinder oder Eltern mit einem Jahreseinkommen unter 100.000 EUR 
müssen – im Gegensatz zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB  XII – nichts
zahlen, wenn ihre Angehörigen die Grundsicherung in Anspruch nehmen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat zu diesem Thema die kosten-
lose Broschüre ’Sozialhilfe und Grundsicherung‘ herausgegeben, die auch das
Thema ’Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung‘ zum Inhalt hat.

Die Leistung wird Ihnen in der Regel für den Zeitraum von einem Jahr bewilligt.
Wenn Sie die Bedürftigkeitsvoraussetzungen auch weiterhin erfüllen, wird die 
Leistung wiederum für ein Jahr bewilligt. 

Die Rentenversicherungsträger sind verpflichtet, Sie auch über die Grundsiche-
rung zu informieren und Ihnen bei der Antragstellung behilflich zu sein. 
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Was muss ich wissen, wenn ich etwas zur Rente hinzuverdienen 
möchte? 

Rentnerin zu sein, heißt nicht zwangsläufig, nicht mehr zu arbeiten. Es kann im
Gegenteil sogar sehr sinnvoll sein, unter bestimmten Umständen nebenher zu
arbeiten, z. B. wenn man nicht durchgängig erwerbstätig war und so die Rente
geringer ausfällt. Dabei sollten Sie allerdings beachten, dass es bei den meisten 
Renten Hinzuverdienstgrenzen gibt. Nur bei der Regelaltersrente gibt es keine
Grenze: Vom vollendeten 65. Lebensjahr an dürfen Sie unbegrenzt hinzuverdienen,
ohne dass der Verdienst auf Ihre Rente angerechnet wird. 

Regelungen bei Altersrente

Wer eine Rente vor Erreichen der Regelaltersgrenze (derzeit Vollendung des 65. Le-
bensjahres) als Vollrente in Anspruch nehmen möchte, darf einen Hinzuverdienst
erzielen, der einen Betrag in Höhe von 400€ nicht übersteigt.

Wird die Hinzuverdienstgrenze für eine Vollrente überschritten, führt dies nicht
automatisch zum völligen Wegfall der Rente. Die Rente wird vielmehr gekürzt und
in eine niedrigere Teilrente wegen Alters umgewandelt, die einen höheren Hinzu-
verdienst erlaubt. Die Altersrente wird in Abhängigkeit vom erzielten Erwerbsein-
kommen als Teilrente von zwei Dritteln, der Hälfte oder einem Drittel der Vollrente
gezahlt. Die Höhe des individuellen Hinzuverdienstes orientiert sich an dem Ver-
dienst der letzten drei Kalenderjahre vor Rentenbeginn. Für diese Fälle gilt: Als Hin-
zuverdienst bei einer Zwei-Drittel-Rente sind rund 39 %, bei einer halben Rente rund
56 % und bei einer Ein-Drittel-Rente rund 74 % des letzten Verdienstes zulässig. Lag
in den letzten Jahren kein oder nur ein sehr geringer Verdienst vor, wird der sog.
Mindesthinzuverdienstgrenze ein halbes Durchschnittsentgelt zugrundegelegt.
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Regelungen bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 

Auch wenn Sie eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bekommen, müs-
sen Sie Hinzuverdienstgrenzen beachten. Zumal es eine Rente ist, die sich an Ihrem
Gesundheitszustand orientiert. Daher kann man sie Ihnen unter Umständen entzie-
hen, wenn sich Ihr Gesundheitszustand entschieden verbessert hat. Denn diese
Rente ersetzt Ihnen ja das Einkommen, das Sie nicht haben, weil Sie nicht arbeiten
können. Der Rentenversicherungsträger, dem Sie jede Arbeitsaufnahme mitteilen
müssen, entscheidet daher von Fall zu Fall, ob Sie die Rente weiter beziehen können.
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Reha geht vor Rente – aber was muss ich wissen, wenn
ich erwerbsgemindert bin bzw. in der Rehabilitation?

Rente ist längst nicht nur Alterssicherung. Die gesetzliche Rentenversiche-

rung hat vor allem auch die Aufgabe, Ihnen zu helfen, wenn Sie aus gesund-

heitlichen Gründen nur noch teilweise oder gar nicht mehr ewerbstätig sein

können. Zunächst wird jedoch versucht, Sie durch Rehabilitationsmaßnah-

men im Berufsleben verbleiben oder die Erwerbsfähigkeit für den Arbeits-

markt wieder hergestellt wird. Nach dem Grundsatz: Reha vor Rente. 

Der zuständige Rentenversicherungsträger kann medizinische Leistungen zur
Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie sonstige und ergän-
zende Leistungen auf Antrag der Versicherten erbringen.

Daneben prüft die Rentenversicherung jeden Antrag auf Rente wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit daraufhin, ob die Rente durch Rehamaßnahmen vermeidbar
wäre. 

Reha nur bei Erfolgsaussicht

Leistungen zur medizinsichen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben
dürfen nur erbracht werden, wenn die Aussicht besteht, dass durch diese Leistun-
gen die Erwerbsfähigkeit erhalten oder wiederhergestellt werden kann. Besteht
diese Möglichkeit nicht, können entsprechende Anträge auf medizinische Leistun-
gen zur Rehabilitation gestellt werden. Beratungen erteilen die gemeinsamen örtli-
chen Servicestellen der Rehabilitationsträger.
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Voraussetzungen und Leistungen der Reha

Damit Ihnen eine medizinische Rehabilitationsleistungen oder Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben gewährt werden können , müssen Sie 

vor Antragstellung mindestens 15 Jahre Beiträge bezahlt haben oder 

(bei medizinischer Reha) in den letzten zwei Jahren mindestens sechs Pflicht-
beiträge gezahlt haben. 

Die gesetzliche Rentenversicherung bezahlt dann im Rahmen der medizinischen
Rehabilitation 

stationäre, teilstationäre oder in bestimmten Fällen auch ambulante medizi-
nische Behandlungen, 

Anschluss-Rehabilitation, soweit diese nach einem Krankenhausaufenthalt
medizinisch erforderlich ist (z. B. nach Krebsbehandlungen), 

Suchtbehandlung (nach Abstimmung mit der Krankenkasse), 

Zu den medizinischen Leistungen zur Rehabilitation ist für maximal 42 Tage kalen-
dertäglich eine Zuzahlung von 10 € zu leisten. Eine Befreiung von der Zuzahlung
kann ganz oder teilweise auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen geneh-
migt werden. Für Anschluss-Rehabilitationsleistungen gelten besondere Erleichte-
rungen.
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Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben umfassen u. a.:

Eingliederungszuschüsse

berufliche Anpassung und Weiterbildung 

Kosten für technische Arbeitshilfen, die behinderungsbedingt erforderlich
sind 

Als sonstige Leistung können stationäre Kinderheilbehandlungen für Ihre Kinder
bei Erkrankungen, die die spätere Erwerbsfähigkeit beeinträchtigen können, in
spezialisierten Einrichtungen erbracht werden. 

Daneben werden Sie mit berufsfördernden Leistungen und, sofern Ihr Arbeitgeber
den Lohn nicht fortzahlt, Übergangsgeld für die Zeit der Rehamaßnahmen unter-
stützt.

Rentenbeiträge während der Rehabilitation

Solange Sie sich in einer Rehamaßnahme befinden, wird in aller Regel Ihr Gehalt
weiterbezahlt. Damit sind Sie also auch weiterhin in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung versichert.

Gleichzeitig bleibt natürlich auch Ihr Anspruch auf staatliche Förderung Ihrer 
zusätzlichen (= privaten oder betrieblichen) Altersvorsorge bestehen. 
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Eine Krankheit oder ein Unfall mit bleibenden Beeinträchtigungen – und

plötzlich ist man trotz Rehamaßnahmen nicht mehr in der Lage, seinem alten

Beruf in gewohntem Umfang oder überhaupt nachzugehen. 

Um solche schwierigen Lebensphasen erträglicher zu machen, gibt es die Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Sie ersetzen Ihr Einkommen, wenn Sie nur
noch vermindert oder gar nicht mehr erwerbsfähig sind. Sie werden längstens bis
zur Regelaltersgrenze bezahlt. Anschließend bekommen Sie die Regelaltersrente. 

Maßstab Leistungsfähigkeit

Der Maßstab für eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ist Ihre verblie-
bene Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, also unabhängig von
Ihrer Ausbildung und Ihrem ausgeübten Beruf. 

Können Sie weniger als drei Stunden täglich arbeiten, bekommen Sie eine Rente
wegen voller Erwerbsminderung, können Sie mindestens drei, aber weniger als
sechs Stunden arbeiten, erhalten Sie eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminde-
rung. 

Sie müssen allerdings 

in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei
Jahre Pflichtbeiträge geleistet haben oder 

vor 1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt haben und ab 1984 jeden Monat
mit rentenrechtlichen Zeiten belegt haben und

fünf Jahre Wartezeit vor Eintritt der Erwerbsminderung erfüllen. 

Verminderte Erwerbsfähigkeit kann jeden treffen
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Sind Sie vor dem 2. Januar 1961 geboren, dann haben Sie auf eine Rente wegen teil-
weiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit Anspruch, wenn die oben genann-
ten Bedingungen erfüllt sind und Sie aus gesundheitlichen Gründen in Ihrem bis-
herigen oder einem zumutbaren anderen Beruf nur noch weniger als sechs Stunden
täglich arbeiten können.

Erwerbsminderungsrenten sind Zeitrenten

Grundsätzlich sind Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit Zeitrenten. Das
bedeutet: Sie werden befristet, und zwar für längstens drei Jahre, gezahlt. Sie erhal-
ten die Rente unbefristet, wenn unwahrscheinlich ist, dass sich an Ihrem Zustand
etwas ändert. Davon ist stets  nach neun Jahren Befristung auszugehen.

Wenn Sie eine volle Rente beziehen, obwohl Sie durchaus eingeschränkt arbeiten
könnten, Sie auf dem Arbeitsmarkt aber keinen Arbeitsplatz finden, kann Ihre
Rente auch über die neun Jahre hinaus befristet geleistet werden. Sie müssen sich
aber weiterhin um Arbeit bemühen. 

Die kostenlose Informationsbroschüre ’Erwerbsminderungsrente‘ des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales informiert detailliert über die verschiede-
nen Rentenarten, wenn Sie erwerbsgemindert oder berufsunfähig sind.

Wie hoch die volle oder halbe Erwerbsminderungsrente ausfällt, wird nach den
gleichen Regeln errechnet wie Ihre Altersrente. Grundlage sind die während Ihres
Berufslebens gezahlten Beiträge zur Rentenversicherung. Hinzu kommen Anrech-
nungszeiten (z. B. wegen Schulausbildung oder Arbeitslosigkeit) und Berücksichti-
gungszeiten (z. B. wegen Kindererziehung). 
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Zurechnungszeit

Zurechnungszeiten sind wichtig für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
und Hinterbliebenenrenten. Und zwar deshalb: Wer bereits in jungen Jahren ver-
mindert erwerbsfähig wird oder stirbt, hat erst geringe Rentenanwartschaften auf-
bauen können. Damit Sie oder Ihre Hinterbliebenen dennoch eine angemessene
Rente erhalten, wird bei der Berechnung der Rente so getan, als ob Sie bis zu Ihrem
60. Lebensjahr beitragspflichtig beschäftigt gewesen wären. Die Lücke auf Ihrem
Rentenkonto wird gefüllt, ohne dass Sie Beiträge zahlen müssen. 

Renten wegen voller Erwerbsminderung für behinderte Menschen

Diese Rente kommt dann zum Tragen, wenn Sie seit Geburt, durch einen frühen 
Unfall oder durch Krankheit voll erwerbsgemindert sind und deshalb die allgemei-
ne Wartezeit von fünf Jahren nicht erfüllen können. Voraussetzung ist, dass Sie seit-
dem ununterbrochen voll erwerbsgemindert sind und eine Wartezeit von 20 Jahren
erfüllt haben. 

Arbeiten Sie regelmäßig in anerkannten Werkstätten, Anstalten, Heimen oder 
vergleichbaren Einrichtungen, werden die Beiträge zur Rentenversicherung mit
mindestens 80 % der Bezugsgröße berechnet. – Unabhängig von Ihrem tatsäch-
lichen (geringeren) Verdienst bedeutet dies für 2008, dass Ihnen ein Verdienst von
monatlich 1.988 EUR in den alten und 1.680 EUR in den neuen Bundesländern für
Ihre Rente berücksichtigt wird.
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Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Wenn Sie das 63. Lebensjahr vollendet haben, bei Rentenbeginn anerkannt schwer-
behindert sind und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben, haben Sie Anspruch
auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die Altersrente kann vorzeitig
ab dem 60. Lebensjahr in Anspruch genommen werden, allerdings müssen Sie 
Rentenminderungen von 0,3 % für jeden Monat in Kauf nehmen, den Sie vor dem
63. Lebensjahr in Rente gehen. 

Das betrifft Sie allerdings nicht, wenn Sie vor dem 17. November 1950 geboren sind
und am 16. November 2000 bereits als schwerbehinderter Mensch anerkannt oder
berufs- oder erwerbsunfähig waren. Übrigens: Wenn Sie nicht schwerbehindert,
wohl aber berufs- oder erwerbsunfähig nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden
Recht sind und vor dem 1. Januar 1951 geboren wurden, können Sie auch Anspruch
auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen haben.
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Grundsätzlich können Sie natürlich selbst bestimmen, wann für Sie der Zeit-

punkt erreicht ist, an dem Sie nicht mehr arbeiten möchten. Aber: Vorzeitig in

den Ruhestand zu gehen, bedeutet häufig Abzüge bei der Rente. 

Im Normalfall gilt: Sie können in den Ruhestand gehen, wenn Sie 65 Jahre alt

sind und mindestens fünf Jahre (die so genannte allgemeine Wartezeit) Bei-

träge in die Rentenversicherung gezahlt haben. Es gibt aber Möglichkeiten,

früher in Rente zu gehen. 

Die Altersrente für Frauen

Es gibt eine Möglichkeit, vorzeitig in Rente zu gehen, allerdings geht das nicht ohne
Abzüge. Als Frau können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die so genannte
Altersrente für Frauen in Anspruch nehmen, aber nur, wenn Sie vor 1952 geboren
sind. Normalerweise gilt für Männer wie Frauen die Regelaltersrente, bei der Sie mit
65 in Rente gehen können. Frauen haben zudem das Recht, den Rentenbeginn auf
60 vorzuziehen, allerdings geht das nur mit Abzügen: Pro vorgezogenen Monat
sind das minus 0,3 %. 

In den Ruhestand gleiten mit Altersteilzeit

Eine weitere Möglichkeit ist die Altersteilzeit. Es gibt dabei verschiedene Modelle –
z. B. die kontinuierliche Altersteilzeit, also insbesondere die klassische Halbtags-
beschäftigung: Sie reduzieren Ihre Arbeitszeit um 50 %. Damit gleiten Sie langsam
aus dem Erwerbsleben. Sie erhalten vom Arbeitgeber mindestens 70 % Ihres alten
pauschalierten Nettoverdienstes – obwohl Sie nur 50 % der Zeit arbeiten. 

Die andere, verbreiterte Möglichkeit der Altersteilzeit ist das sogenannte Block-
modell. Dabei werden zwei gleichgroße Zeitblöcke gebildet. Im ersten Zeitblock 
arbeiten Sie wie bisher Voll- oder Teilzeit (Arbeitsphase) und in der zweiten Phase
(Freistellungsphase) überhaupt nicht mehr. 

Vorzeitig in den Ruhestand
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Zum Thema ’Altersteilzeit‘ hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
die kostenlose Publikation ’Altersteilzeit‘ erstellt. Außerdem können Sie die DVD
zur Berechnung der Altersteilzeit und Teilzeit bestellen. Auf dieser DVD ist eben-
falls die Broschüre ’Altersteilzeit‘ als PDF-Datei.

Auch hier erhalten Sie für die gesamte Dauer des Blockmodells vom Arbeitgeber
mindestens 70 % Ihres bisherigen Nettoverdienstes und gehen im Anschluss an die
Altersteilzeit in den Ruhestand. Das Blockmodell kann bis zu zehn Jahren umfassen
(bis zu fünf Jahre Arbeit und bis zu fünf Jahre Freizeit), wenn dies durch einen Tarif-
vertrag zur Altersteilzeit oder eine Betriebsvereinbarung aufgrund eines solchen
Tarifvertrages ermöglicht wird. Ohne tarifvertragliche Grundlage kann das Block-
modell nur bis zu drei Jahre dauern (bis zu 1,5 Jahre Arbeit und bis zu 1,5 Jahre Frei-
zeit).

Wichtig: Es werden weiterhin mindestens 90 % Ihrer bisherigen Beiträge an die
Rentenversicherung gezahlt. 

Und wer übernimmt die Beiträge? Die Arbeitsagentur erstattet dem Arbeitgeber
den aufgestockten Betrag, wenn die halbe Stelle, die Sie freimachen, insbesondere
mit einem Arbeitslosen oder Ausgebildeten wieder besetzt wird. 

Welche Voraussetzungen muss ich für Altersteilzeit erfüllen? 

Wer Altersteilzeit in Anspruch nehmen will, muss einige Voraussetzungen erfüllen.
Die wichtigsten:

Ihr Arbeitgeber muss Altersteilzeit vereinbaren. 

Sie sind mindestens 55 Jahre alt. 



Vorzeitig in den Ruhestand 53

Sie sind voll- oder teilzeitbeschäftigt. 

Sie waren während der letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre lang in der
Arbeitslosenversicherung pflichtversichert. 

Ihre Arbeitszeit wird auf die Hälfte reduziert, Sie müssen aber mehr als ge-
ringfügig beschäftigt bleiben. 

Ihre Altersteilzeit muss spätestens am 31.12.2009 beginnen.

Die Förderung der Arbeitsagentur wird längstens für sechs Jahre gewährt. Sie 
erlischt, wenn Sie das 65. Lebensjahr erreicht haben oder Sie eine ungeminderte
Altersrente beanspruchen können. Dann gelten die allgemeinen Regelungen für
Altersrenten. 

Übrigens:

Sie werden auch weiterhin mit Zulagen beim Aufbau der zusätzlichen Alters-
vorsorge unterstützt. Wie das geht, steht im Kapitel: „Die zusätzliche Altersvor-
sorge: Tipps für alle Lebenslagen“.
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Arbeitslos und rentenversichert –
wie geht das? 

Arbeitslosigkeit soll möglichst kein Dauerzustand sein. Ziel ist, dass Sie schnell

wieder eine Berufstätigkeit finden. Während der Zeit der Arbeitslosigkeit blei-

ben Sie grundsätzlich Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Und zwar so lange, wie Sie Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosengeld II beziehen.

Die Beiträge zur Rentenversicherung werden für Sie von der Agentur für 

Arbeit übernommen. 

Beim Arbeitslosengeld wird folgendermaßen gerechnet: Grundlage für die Beiträge
zur Rentenversicherung sind 80 % des Brutto-Arbeitsentgeltes, das Ihrem Arbeits-
losengeld zugrunde liegt. Beim Arbeitslosengeld II bildet der Betrag von 205 EUR
die Beitragsbemessungsgrundlage (bis zum 31.12.2006 galt der Betrag von 400 EUR).
Der monatliche Beitrag, der an die Rentenversicherung zu zahlen ist, beträgt da-
nach 40,80 EUR (bis zum 31.12.2006 – 78,00 EUR). Er wird von der Arbeitsagentur
übernommen.

Übrigens:

Waren Sie im letzten Jahr, bevor Sie Arbeitslosengeld bezogen haben, nicht 
rentenversicherungspflichtig, tritt die Versicherungspflicht nur auf Antrag 
ein. Bezieher von Arbeitslosengeld II sind dagegen – unabhängig von einer 
Vorpflichtversicherung – immer rentenversicherungspflichtig.

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

Anspruch auf diese Altersrente haben Sie, wenn Sie 

die Altersgrenze erreicht haben, 
entweder
a) bei Beginn der Rente arbeitslos sind und – nachdem Sie 58 1/2 Jahre alt 

sind – insgesamt 52 Wochen arbeitslos waren, oder
b) mindestens 24 Monate Altersteilzeit ausgeübt haben,
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eine Wartezeit von 15 Jahren an Beitragszeiten erfüllt haben, 

in den letzten zehn Jahren vor Rentenbeginn für mindestens acht Jahre
Pflichtbeiträge gezahlt haben. 

Sie können Arbeitslosigkeit durch eine Bescheinigung der Arbeitsagentur nachwei-
sen. Wichtig: Als Zeit der Arbeitslosigkeit gelten auch Zeiten, in denen Sie Vorruhe-
standsgeld oder Altersübergangsgeld in den neuen Bundesländern bezogen haben. 

Die Altersgrenze für die frühestmögliche Inanspruchnahme wird von 2006 bis 2008
von 60 auf 63 Jahre stufenweise angehoben. Sie müssen aber Rentenminderungen
von 0,3 % für jeden Monat, den Sie vor dem 65. Lebensjahr in Rente gehen, in Kauf
nehmen. Es sei denn, Sie fallen unter bestimmte Regelungen des Vertrauensschut-
zes. Informieren Sie sich hierzu aber auch zu dem evtl. gleichzeitig bestehenden 
Anspruch auf eine Altersrente für Frauen bei Ihrem Rentenversicherungsträger. 

Achtung: Diese Altersrente gibt es nur für Versicherte, die vor 1952 geboren sind.
Fallen Sie nicht unter diese Regelung, können Sie nur die Altersrente für langjährig
Versicherte beziehen. Damit haben Sie die Möglichkeit, mit 63 Jahren vorzeitig in
Rente zu gehen, allerdings mit Abzügen von 0,3 % für jeden Monat, wenn Sie vor 
65 Jahren die Rente in Anspruch nehmen. 

Förderfähigkeit bleibt erhalten

Solange Sie Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II beziehen, bleiben Sie renten-
versichert und können weiter die Förderung für die zusätzliche Altersvorsorge
erhalten. Das Gleiche gilt, wenn Sie z. B. wegen des Einkommens Ihres Ehemannes
trotz Arbeitslosigkeit keine Leistungen beziehen. Wenn Sie aber als Arbeitslose aus-
schließlich Arbeitslosengeld II beziehen und nicht rentenversicherungspflichtig
sind, erlischt Ihr Anspruch auf staatliche Förderung bei der zusätzlichen Altersvor-
sorge. Ihr bis dahin mit staatlicher Förderung angesammeltes Vermögen können
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Sie aber vorübergehend oder endgültig bis zur Auszahlungsphase ruhen lassen. In
der Ansparphase wird das angesparte Kapital und dessen Erträge in der Arbeits-
losengeld II und der Sozialhilfe nicht angerechnet (s. auch Kapitel: „Die zusätzliche
Altersvorsorge: Tipps für alle Lebenslagen“).
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Das Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Ent-

wicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen

Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) sieht eine stufen-

weise Anhebung der Regelaltersgrenze vom 65. auf das 67. Lebensjahr vom

Jahr 2012 an bis zum Jahr 2029 und entsprechende Anhebungen bei anderen

Renten vor.

Für Versicherte der Geburtsjahrgänge vor 1952, für die es derzeit noch unter be-
stimmten Voraussetzungen die Altersrente für Frauen und die Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit gibt,verbleibt es hinsichtlich dieser
Altersrenten beim geltenden Recht und damit bei den heute geltenden Alters-
grenzen, und zwar auch dann, wenn der Zugang in diese Altersrenten erst nach
dem Jahr 2011 erfolgt.

Regelaltersrente

Bei der Regelaltersrente wird die Altersgrenze ab Geburtsjahrgang 1947 stufen-
weise auf das 67. Lebensjahr angehoben. Die Stufen der Anhebung betragen 
zunächst einen Monat pro Jahrgang (Regelaltersgrenze von 65 auf 66 Jahre) und
dann ab Geburtsjahrgang 1959 zwei Monate pro Jahrgang (Regelaltersgrenze von
66 auf 67 Jahre). Für alle nach 1963 Geborenen gilt die Regelaltersgrenze 67 Jahre.

Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Mit Beginn der stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze zum 1. Januar 2012
wird für besonders langjährig Versicherte eine neue Altersrente eingeführt. An-
spruch auf einen abschlagsfreien Renteneintritt nach Vollendung des 65. Lebens-
jahres haben Versicherte, die mindestens 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen aus Beschäf-
tigung, selbständiger Tätigkeit und Pflege sowie Zeiten der Kindererziehung bis
zum 10. Lebensjahr des Kindes erreichen.

Stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze 
vom 65. auf das 67. Lebensjahr von 2012 bis 2029
(RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz)
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Altersrente für langjährig Versicherte 

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte wird die Altersgrenze für einen ab-
schlagsfreien Rentenzugang ab Geburtsjahrgang 1949 stufenweise vom 65. auf 
das 67. Lebensjahr angehoben. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente
ist – wie zur Zeit– frühestens mit 63 Jahren unter Inkaufnahme von Rentenminde-
rungen möglich. Die nach bisherigem Recht vorgesehene Absenkung der Alters-
grenze für den frühestmöglichen Rentenzugang auf 62 Jahre unterbleibt. Die
Rentenminderung beträgt 0,3 % der Rente für jeden Monat der vorzeitigen Inan-
spruchnahme. 

Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen wird die Altersgrenze für einen
abschlagsfreien Rentenzugang ab Geburtsjahrgang 1952 stufenweise vom 63. auf
das 65. Lebensjahr und für die frühestmögliche Inanspruchnahme stufenweise 
vom 60. auf das 62. Lebensjahr angehoben. Die Rentenminderung beträgt 0,3 % der
Rente für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme.

Vertrauensschutz

Vertrauensschutz ist im Wesentlichen dadurch gegeben, dass die Anhebung erst im
Jahre 2012 beginnt und in sehr moderaten Schritten erfolgt. Durch eine Vorlaufzeit
von fünf Jahren haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber genügend Zeit, ihre Planun-
gen anzupassen.

Besonderen Vertrauensschutz bei der Anhebung der Altersgrenzen für die Alters-
renten haben Angehörige der Geburtsjahrgänge 1954 und älter, wenn sie bereits
vor dem 1. Januar 2007 verbindlich Altersteilzeitarbeit vereinbart haben.
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Ferner ist durch eine Anpassung der arbeitsrechtlichen Schutzvorschrift des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch sichergestellt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, deren Arbeitsverhältnis auf einen Zeitpunkt befristet ist, in dem sie vor
Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen Alters haben, entspre-
chend den Anhebungsschritten bis zum Alter 67 weiter arbeiten können.



60 Hinterbliebenenrente

Hinterbliebenenrente

Der Tod des Partners ist eine einschneidende Veränderung, die sich auch

finanziell auswirkt. Umso wichtiger ist die materielle Absicherung. Denn die

gesetzlich Rente sorgt nicht nur allgemein für Ihren Lebensunterhalt, wenn

Sie in Rente gehen, sondern sie sichert auch die Familienangehörigen im

Todesfall. Das Gleiche gilt für eingetragene Lebenspartnerschaften.

Wann gibt es die kleine, wann die große Witwenrente?

Sie haben Anspruch auf die kleine Witwenrente, wenn die Ehe mindestens ein Jahr
bestanden hat, Ihr verstorbener Ehepartner die allgemeine Wartezeit erfüllt und
Sie nach seinem Tod nicht wieder geheiratet haben. Die kleine Witwenrente wird
für längstens 24 Monate in Höhe von 25 % der Versichertenrente des verstorbenen
Ehegatten gezahlt. 

Erfüllen Sie über diese Voraussetzungen hinaus noch weitere Bedingungen, besteht
Anspruch auf die sogenannte große Witwenrente: 

Für eine große Witwenrente müssen Sie die Voraussetzungen für eine Witwen-
rente erfüllen und 

entweder das 45. Lebensjahr vollendet haben, oder erwerbsgemindert sein
oder 

ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen, das das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, erziehen oder

für ein Kind, das behindert ist, sorgen.
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Hinweis:

Im Rahmen der Altersgrenzenanhebung wird die Altersgrenze für die große
Witwenrente stufenweise von 45 auf 47 Jahre angehoben. Dies gilt aber erst für
Todesfälle ab dem Jahre 2012.

Die große Witwenrente beträgt 55 % der Versichertenrente des Verstorbenen.

Versicherte, die Kinder erzogen haben, erhalten für das erste Kind einen monat-
lichen Zuschlag in Höhe von zwei Entgeltpunkten. Für das zweite und jedes weitere
Kind beträgt der monatliche Zuschlag jeweils 1 Entgeltpunkt. Betragsmäßig wirkt
sich jeder Entgeltpunkt monatlich mit 26,56 EUR in den alten und 23,34 EUR in den
neuen Bundesländern aus.

Aus Vertrauensschutzgründen besteht für ältere Ehepaare folgende 

Regelung:

Die große Witwenrente beträgt 60 Prozent der Rente des Verstorbenen, wenn der
Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder wenn an diesem Stichtag die
Ehe bestand und mindestens ein Ehegatte älter als 40 Jahre war. Die kleine Witwen-
rente wird für diesen Personenkreis ohne zeitliche Begrenzung gezahlt. Ein Zu-
schlag für Kindererziehung wird allerdings nicht gezahlt. 

Die Leistungsansprüche gelten entsprechend auch für eingetragene Lebenspart-
nerschaften.

Weitere Renten beim Tod des Ehemannes

Wurde Ihre Ehe vor dem 1. Juli 1977 (Einführung des heutigen Scheidungsrechts)
geschieden, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Witwenrente an
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die geschiedene Ehefrau erhalten. Dies gilt, wenn die übrigen Voraussetzungen er-
füllt sind und der Verstorbene außerdem zum Unterhalt verpflichtet war oder Unter-
halt geleistet hat. Im Beitrittsgebiet besteht dieser Anspruch nicht, da nach ehema-
ligem DDR-Recht nur in Ausnahmefällen ein Unterhaltsanspruch gegeben war.

Die Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten können Sie als Witwe, überleben-
de Partnerin einer Lebenspartnerschaft und als vor dem 1. Juli 1977 geschiedene
Ehefrau beantragen, wenn Ihre erneute Ehe oder Lebenspartnerschaft wieder ge-
löst oder für nichtig erklärt ist. Durch diese Möglichkeit wollte der Gesetzgeber 
sicherstellen, dass Hinterbliebene nach dem Ende der neuen Partnerschaft nicht
schlechter versorgt sind, als sie es zuvor waren.

Wir empfehlen Ihnen, in einem persönlichen Beratungsgespräch bei Ihrer 
Rentenversicherung zu klären, ob eine dieser Renten für Sie in Frage kommt.

Was passiert mit der Witwenrente nach Wiederheirat? 

Aber auch wenn Sie verwitwet sind und wieder heiraten(allerdings nur bei der ers-
ten Wiederheirat), verlieren Sie nicht automatisch alle Ihre Ansprüche auf Witwen-
rente. Die Zahlungen für Ihre Witwenrente ruhen während der 2. Ehe. Wird diese
aufgelöst, haben Sie wieder Anrecht auf die Witwenrente, die dann „Witwenrente
nach dem vorletzten Ehegatten“ heißt. Auf diese Rente werden dann Ansprüche an-
gerechnet, die Sie in Ihrer 2. Ehe erworben haben (z. B. Unterhalt oder ggf. wieder
Witwenrente). 

Konkret sieht das so aus: Bei der ersten Wiederheirat wird Ihre Witwenrente mit
dem 24-fachen Monatsbetrag abgefunden und Ihnen dieser Betrag in einer Summe
ausgezahlt. Danach gelten Ihre Ansprüche als abgegolten, es sei denn, Sie lassen
sich wieder scheiden oder auch Ihr zweiter Ehemann verstirbt. Dann haben Sie 
erneut Anspruch auf Ihre Witwenrente, allerdings wird davon der Betrag, den Sie
bereits erhalten haben, abgezogen. Darüber hinaus werden Ansprüche aus der
zweiten Ehe angerechnet. 
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Beispiel:

Eine Witwe bekommt monatlich 500 EUR Witwenrente. Wenn sie erneut heiratet,
wird dieser Betrag mit 24 multipliziert und sie bekommt einen einmaligen Betrag
von 12.000 EUR ausgezahlt. Lässt sie sich vor Ablauf von zwei Jahren scheiden, be-
kommt sie wieder ihre frühere Witwenrente, allerdings werden dann die 12.000 EUR
damit verrechnet. 

Bei einer kleinen Witwenrente kann der Betrag geringer sein, da Sie sie zeitlich be-
grenzt nur für zwei Jahre bekommen. Heiraten Sie vor Ablauf der zwei Jahre, wird Ihre

Durchschnittlicher
Rentenzahlbetrag bei der 
Witwen-/Witwerrente*

Zahl der Rentner/innen 
mit Hinterbliebenenrente*
(ohne Waisenrente)

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

*Stand: 31.12.2005

231
Männer

552
Frauen

Männer
470.839

Frauen
5.031.631
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Witwenrente mit dem Monatsbetrag abgefunden, den Sie bis zum Ablauf der zwei
Jahre noch erhalten würden. Heiraten Sie nach zwei Jahren, bekommen Sie nichts. 

Beispiel:

Eine Witwe mit kleiner Witwenrente in Höhe von 200 EUR monatlich heiratet nach
18 Monaten erneut. Da sie Anspruch auf 24 Monate Witwenrente gehabt hätte, wer-
den die sechs Monate, in denen noch Anspruch besteht, mit ihrem Rentenanspruch
multipliziert und ihr die Summe von 1.200 EUR ausgezahlt. 

Haben Sie sich während Ihrer Ehe für Rentensplitting entschieden, erhalten Sie 
später keine Witwenrente. Denn Ihnen werden ja Rentenanwartschaften aus dem
Konto Ihres verstorbenen Ehemannes übertragen (wie beim Versorgungsaus-
gleich). Hierdurch erhöhen sich Ihre eigenen Anwartschaften, die auch bei einer
neuen Ehe unberührt bleiben. 

Die Erziehungsrente

Die Erziehungsrente ist zwar eine Rente wegen Todes, sie wird jedoch – wenn Sie
Hinterbliebene sind – aus Ihrer eigenen Versicherung gezahlt.

Zu den Renten wegen Todes gehört diese Rente, weil der Auslöser für den Anspruch
der Tod des geschiedenen Ehegatten beziehungsweise früheren Lebenspartners ist.

Sie haben Anspruch auf diese Rente, wenn

Ihr früherer Ehegatte oder Lebenspartner verstorben ist (wobei in den alten
Bundesländern nur Scheidungen nach dem 30. Juni 1977 zählen),
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Sie ein Rentensplitting unter Ehegatten durchgeführt haben,

Sie selbst die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren mit Beitrags- oder Ersatz-
zeiten erfüllt haben,

Sie nicht wieder geheiratet haben und

ein Kind bis zum 18. Lebensjahr erziehen oder ein behindertes Kind – alters-
unabhängig – betreuen.

Die Einkommensanrechnung richtet sich nach den gleichen Regeln wie bei den
anderen Hinterbliebenenrenten.

Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrente

Wenn Sie eine Witwenrenten bekommen, wird Ihr eigenes Erwerbs-, Erwerbs-
ersatz- und Vermögenseinkommen teilweise angerechnet. Übersteigt dieses Ein-
kommen einen Freibetrag (derzeit 701,18 EUR in den alten und 616,18 EUR in den
neuen Bundesländern) zuzüglich einem Zuschlag für waisenrentenberechtigte 
Kinder (148,74 EUR in den alten und 130,70 EUR in den neuen Bundesländern) wird 
es zu 40 % auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Bei älteren Ehepaaren gelten Vertrauensschutzregelungen. Danach gilt das alte
Recht der Einkommensanrechnung weiter, wonach nur Erwerbs- und Erwerbser-
satzeinkommen und kein Vermögenseinkommen angerechnet wird, wenn ein 
Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder wenn an diesem Stichtag die
Ehe bereits bestand und mindestens ein Ehegatte älter als 40 Jahre war.
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Leistungen aus der staatlich geförderten Eigenvorsorge (sog. Riesterrente) werden
bei der Einkommensanrechnung nicht berücksichtigt, denn sie sind ja gerade dazu
bestimmt, zusammen mit der gesetzlichen Rente ein besseres Auskommen im Alter
zu sichern.

Wie wird Einkommen angerechnet? 

Das eigene Einkommen wird in Höhe des Betrages angerechnet, der dem Hinter-
bliebenen normalerweise zur Verfügung steht. Aus diesem Grund müssen Einkom-
men noch von „Brutto“  in „Nettoeinkommen“ umgerechnet werden. Aus Vereinfa-
chungsgründen sind pauschale Abzugsbeträge vorgesehen, die für die jeweilige
Einkommensart der durchschnittlichen Steuerbelastung sowie dem Prozentsatz
der Sozialabgaben entsprechen.

Danach wird ermittelt, um wie viel EUR Ihr Einkommen den Freibetrag übersteigt.
Von diesem Betrag werden jetzt 40 % errechnet und um diese 40 % wird Ihre
Witwenrente gekürzt. Übersteigt also Ihr Einkommen den Freibetrag um 50 EUR, so
wird Ihre Witwenrente um 20 EUR (= 40 %) gekürzt.

Die Rente aus Ihrer eigenen Versicherung bleibt hiervon unberührt und wird in 
voller Höhe gezahlt.
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Wie funktioniert die staatlich geförderte Altersvorsorge?

Tatsache ist, dass die gesetzliche Rente auch in Zukunft die wichtigste und

stärkste Säule unseres Alterssicherungssystems bleiben wird. Tatsache ist aber

auch, dass die Rente in Zukunft etwas langsamer steigen wird als heute. Zu-

sätzliche Altersvorsorge ist daher sinnvoll und notwendig, um den im Berufs-

leben erreichten Lebensstandard auch im Alter aufrecht erhalten zu können.

Der Aufbau einer solchen Zusatzrente wird seit 2002 staatlich gefördert. Das

Prinzip ist so einfach wie effektiv: Wenn Sie neben Ihrer gesetzlichen Rente 

zusätzlich für Ihr Alter vorsorgen, ob privat oder im Betrieb, werden Sie vom

Staat gefördert. Mit Zulagen und durch Befreiung von der Steuer- und Bei-

tragspflicht.

Die Riester-Förderung

Wann haben Sie Anspruch auf Förderung?

Die staatliche Förderung erhalten Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, Beamte/innen, Richter/innen und Soldaten/Soldatinnen. Bei Verheirate-
ten genügt es, wenn ein Ehegatte die Voraussetzungen erfüllt; dann erhält auch der
andere die Förderung.

Wer im Einzelnen zu den Förderberechtigten gehört, finden Sie im Glossar unter
dem Stichwort „Förderberechtigter Personenkreis“.

Welche staatlichen Zulagen gibt es?

Wer einen Teil seines Einkommens in den Aufbau einer privaten zusätzlichen
Alterssicherung investiert, erhält vom Staat Zulagen. Wenn Sie ab 2008 4 % Ihres
Vorjahreseinkommens für die zusätzliche Altersvorsorge aufwenden, erhalten Sie
die maximalen Zulagen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich dieser Betrag aus

Zusätzliche Altersvorsorge – es lohnt sich
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Eigenleistung und Zulage zusammensetzt, Sie also tatsächlich weniger Geld auf-
wenden müssen. Gewährt wird eine Grundzulage und eine Kinderzulage für jedes
Kind, für das Anspruch auf Kindergeld besteht. 

Wenn Sie verheiratet sind, bekommen sowohl Sie als auch Ihr Ehemann eine Grund-
zulage. Voraussetzung: Sie schließen beide einen eigenen Vertrag zur zusätzlichen
Altersvorsorge ab. Übrigens: Sie haben auch dann Anspruch auf Zulagenförderung,
wenn Sie zurzeit nicht erwerbstätig und sozialversicherungspflichtig sind. Es reicht,
wenn Ihr Ehemann zum förderberechtigten Personenkreis gehört und seinen
Eigenbeitrag leistet. 

1)  Jeder Partner hat einen eigenen Riester-Vertrag abgeschlossen
2)  Vor 2008 geborene Kinder
3)  Nach 2007 geborene Kinder

Die Kinderzulage erhält bei zusammenlebenden Ehepartnern grundsätzlich die
Mutter, andernfalls derjenige Elternteil, der das Kindergeld erhält. Damit profitie-
ren insbesondere Frauen mit Kindern von der Zulagenförderung. Um die Förde-
rung der Altersvorsorge von Familien weiter zu verbessern, wurde die Kinderzulage
für ab 1. Januar 2008 geborene Kinder auf 300 Euro jährlich erhöht. 

Bei einer vierköpfigen Familie (beide Ehepartner mit Riester-Vertrag) mit einem
maßgeblichen Einkommen von 30.000 EUR pro Jahr übernimmt der Staat im Jahr
2008 demnach von der gesamten Sparleistung (= 1.200 EUR) mehr als die Hälfte,
nämlich 678 EUR. Bekommt die Familie dann noch ein drittes Kind, erhöhen sich die

Jahre Anteil des Vorjah-

reseinkommens

einschl. der 

Zulagen

Grundzulage Grundzulage für

Ehepaare 1)

Kinderzulage für

jedes kindergeld-

berechtigte Kind

2007 3 Prozent 1 1 4 EUR 228 EUR 138 EUR

ab 2008 4 Prozent 154 EUR 308 EUR 185 EUR 2)

300 EUR 3)
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Zulagen auf jährlich 978 EUR. Die staatliche Förderung macht damit mehr als 
80 Prozent der Sparsumme aus. 

Die staatliche Zulage muss beantragt werden. Hierzu muss der Anleger den An-
bieter bevollmächtigen (Zulageantrag). Diese Bevollmächtigung kann bereits bei
Vertragsabschluss erteilt werden und gilt dann bis auf Widerruf (Dauerzulagever-
fahren). Als Anleger muss man nur noch bei Änderung der persönlichen Lebensum-
stände tätig werden (zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes, bei Eheschließung
oder Scheidung).

Was bringt die zusätzliche Altersvorsorge?

Was Ihnen die zusätzliche Altersvorsorge bringt, hängt von der jeweils gewählten
Anlageform ab. Ein durchschnittliches Beispiel zeigt aber schnell, wie viel dabei 
herauskommt: 

Spart eine 30-jährige ledige Arbeitnehmerin ohne Kinder mit 30.000 EUR Bruttover-
dienst jährlich 4 % ihres Einkommens, also 1.200 EUR (davon 1.046 EUR Eigenbeitrag
+ 154 EUR Zulage), so erhielte sie bei einer angenommenen Verzinsung von nur 4 %
im Alter von 67 Jahren zusätzlich rund 6.233 EUR private Rente jährlich. Das sind 
519 EUR im Monat.

Damit können Sie Ihren Lebensstandard im Alter gegenüber heute nicht nur halten,
sondern sogar verbessern. Grundsätzlich gilt: Je früher Sie mit der Investition in die
private Altersvorsorge beginnen, desto höher sind später die Erträge.
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1) Rentenversicherungspflichtiges Einkommen oder Besoldung/Amtsbezüge des Vorjahres.
2) Durchgängig 4 % des maßgeblichen Einkommens; Eigenbeitrag mindestens 60 €.
3) Konstante Rente; durchschnittliche Laufzeit 21 bis 21,5 Jahre; Verzinsung 4 % p. a.; Verwaltungskosten 10 % p.a.

Beiträge für die zusätzliche Altersvorsorge sind steuerfrei

Unter Umständen können Sie über die staatliche Zulage hinaus auch noch Steuern
sparen. Unabhängig davon, wie viel Sie verdienen, können Sie maximal nachfolgen-
de Altersvorsorgeaufwendungen (Eigenbeiträge und Zulagen) als zusätzliche Son-
derausgaben geltend machen. Das Finanzamt prüft automatisch, ob die Steuerer-
sparnis höher ist als die Zulage. Die eventuelle Differenz wird dann im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung erstattet. 

Sie entscheiden selbst, wie viel Sie in Ihre Altersvorsorge investieren wollen. Ein 
Vorteil dabei ist, dass in der Ansparphase auch die Zinsen und Erträge steuerfrei
bleiben.

Maßgebliches

Einkommen 1)

Altersvorsorge-

aufwendungen 2)

Zusätzliche Rente ab 67 3)

bei Einzahlungsbeginn im Alter von

35 Jahren 30 Jahren 25 Jahren

€/Jahr €/Jahr €/Jahr €/Jahr €/Jahr

5.000 214 860 1.111 1.415

10.000 400 1.608 2.078 2.645 

15.000 600 2.412 3.116 3.968

20.000 800 3.216 4.155 5.290

25.000 1.000 4.021 5.194 6.613

30.000 1.200 4.825 6.233 7.936

40.000 1.600 6.433 8.310 10.581

50.000 2.000 8.041 10.388 13.226
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Jahre Maximale jährliche Sonderausgabenabzüge für Altersvor-

sorgeaufwendungen

ab 2008 2.100 EUR

Ab 2008 können Sie also im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung bis zu 
2100 EUR jährlich als Altersvorsorgeaufwendungen geltend machen. Auch wenn
dies mehr als 4 % Ihres maßgeblichen Einkommens ist. 

Der Aufbau der zusätzlichen Altersvorsorge erfolgt bis zu der Fördergrenze aus
nicht versteuertem Einkommen. Die späteren Auszahlungen unterliegen daher der
Steuerpflicht (nachgelagerte Besteuerung). Ausgenommen hiervon sind anteilige
Leistungen aus steuerlich nicht geförderten Altverträgen sowie Einzahlungen, die
den förderfähigen Betrag übersteigen.
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Beispiele für die staatliche Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge ab dem Jahr
2008

1) Maßgebliches Einkommen = rentenversicherungspflichtiges Einkommen oder Besoldung/Amtsbezüge
2) 4 % des maßgeblichen Einkommens des Vorjahres (höchstens 2.100 EUR) abzüglich Summe der Zulagen in

Höhe von 154 EUR, mindestens jedoch 60 EUR
3) je Kindergeldberechtigtes Kind 185 EUR; für ab 01.01.2008 geborene Kinder 300 EUR
4) Summe aus Eigenbeitrag und Zulagen, die insgesamt für die Altersvorsorge gespart wird
5) Bei Sonderausgabenabzug der gesamten Altersvorsorgeaufwendungen; übersteigt der Steuervorteil

die Höhe der Zulage, wird die Differenz vom Finanzamt zusätzlich zur Zulage ausgezahlt
6) Summe der Grund- und Kinderzulage und zusätzlicher Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug

im Verhältnis zur Sparleistung

Eine Frau ohne Kinder mit einem sozialversicherungspflichtigen Einkommen oder
Besoldung von 25.000 EUR soll insgesamt 4 % ihres Gehalts, also 1.000 EUR, für die
zusätzliche Altersvorsorge aufwenden. Abzüglich der Grundzulage von 154 EUR
muss sie also einen Eigenbeitrag von 846 EUR leisten, um die volle Förderung zu
erhalten. Da ihr Steuervorteil höher ist als die Zulage, wird ihr zusätzlich zur Zulage
im Rahmen der Einkommensteuer eine Steuererstattung von 141 EUR ausgezahlt.

Allein stehend, ohne Kinder

Maßgebl.
Einkommen
des Vor-
jahres 1)

Eigen-
beitrag 2)

Grund-
zulage

Kinder-
zulage 3)

Sparleistung
insgesamt 4)

Zusätzliche
Steuerer-
sparnis 5)

Förder-
quote 6)

EUR/Jahr in %

5.000 60 154 214 72

10.000 246 154 400 39

15.000 446 154 600 26

20.000 646 154 800 64 27

25.000 846 154 1000 141 30

30.000 1046 154 1200 226 32

35.000 1246 154 1400 322 34

40.000 1446 154 1600 427 36

45.000 1646 154 1800 540 39

50.000 1846 154 2000 663 41
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Insgesamt wird sie also vom Staat mit 295 EUR im Jahr unterstützt, sodass sie selbst
im Ergebnis lediglich 705 EUR im Jahr aufwenden muss.

1) Maßgebliches Einkommen = rentenversicherungspflichtiges Einkommen oder Besoldung/Amtsbezüge
2) 4 % des maßgeblichen Einkommens des Vorjahres (höchstens 2.100 EUR) abzüglich Summe der Zulagen in

Höhe von 154 EUR, mindestens jedoch 60 EUR
3) je Kindergeldberechtigtes Kind 185 EUR; für ab 01.01.2008 geborene Kinder 300 EUR
4) Summe aus Eigenbeitrag und Zulagen, die insgesamt für die Altersvorsorge gespart wird
5) Bei Sonderausgabenabzug der gesamten Altersvorsorgeaufwendungen; übersteigt der Steuervorteil die

Höhe der Zulage, wird die Differenz vom Finanzamt zusätzlich zur Zulage ausgezahlt
6) Summe der Grund- und Kinderzulage und zusätzlicher Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im Ver-

hältnis zur Sparleistung

Eine allein erziehende, teilzeitbeschäftigte Verkäuferin mit einem Kind und einem
sozialversicherungspflichtigen Einkommen von 15.000 EUR (4 % = 600 EUR) erhält
eine Zulage von 339 EUR (154 EUR Grundzulage + 185 EUR Kinderzulage), wenn sie
selbst 261 EUR für die Altersvorsorge aufwendet. Über die Hälfte der gesamten Spar-
leistung wird also durch die staatliche Zulage erbracht. 

Allein stehend, ein Kind

Maßgebl.
Einkommen
des Vor-
jahres 1)

Eigen-
beitrag 2)

Grund-
zulage

Kinder-
zulage 3)

Sparleistung
insgesamt 4)

Zusätzliche
Steuerer-
sparnis 5)

Förder-
quote 6)

EUR/Jahr in %

5.000 60 154 185 399 85

10.000 61 154 185 400 85

15.000 261 154 185 600 57

20.000 461 154 185 800 42

25.000 661 154 185 1000 34

30.000 861 154 185 1200 14 29

35.000 1061 154 185 1400 103 32

40.000 1261 154 185 1600 159 31

45.000 1461 154 185 1800 260 33

50.000 1661 154 185 2000 370 35
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1) Maßgebliches Einkommen = rentenversicherungspflichtiges Einkommen oder Besoldung/Amtsbezüge
2) 4 % des maßgeblichen Einkommens des Vorjahres (höchstens 2.100 EUR) abzüglich Summe der Zulagen in

Höhe von 154 EUR, mindestens jedoch 60 EUR
3) je Kindergeldberechtigtes Kind 185 EUR; für ab 01.01.2008 geborene Kinder 300 EUR
4) Summe aus Eigenbeitrag und Zulagen, die insgesamt für die Altersvorsorge gespart wird
5) Bei Sonderausgabenabzug der gesamten Altersvorsorgeaufwendungen; übersteigt der Steuervorteil die

Höhe der Zulage, wird die Differenz vom Finanzamt zusätzlich zur Zulage ausgezahlt
6) Summe der Grund- und Kinderzulage und zusätzlicher Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im Ver-

hältnis zur Sparleistung

Eine allein erziehende, teilzeitbeschäftigte Arzthelferin mit zwei Kindern und
einem sozialversicherungspflichtigen Einkommen von 20.000 EUR (4 % = 800 EUR)
erhält eine Zulage von 524 EUR (154 EUR Grundzulage + 2 x 185 EUR Kinderzulage),
wenn sie selbst 276 EUR für die Altersvorsorge aufwendet. Zwei Drittel der gesam-
ten Sparleistung werden also durch die staatliche Zulage erbracht.

Allein stehend, zwei Kinder

Maßgebl.
Einkommen
des Vor-
jahres 1)

Eigen-
beitrag 2)

Grund-
zulage

Kinder-
zulage 3)

Sparleistung
insgesamt 4)

Zusätzliche
Steuerer-
sparnis 5)

Förder-
quote 6)

EUR/Jahr in %

5.000 60 154 370 584 90

10.000 60 154 370 584 90

15.000 76 154 370 600 87

20.000 276 154 370 800 66

25.000 476 154 370 1000 52

30.000 676 154 370 1200 44

35.000 876 154 370 1400 37

40.000 1076 154 370 1600 33

45.000 1276 154 370 1800 75 33

50.000 1476 154 370 2000 190 36
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Beispiele (in EUR) für staatliche Förderung der zusätzlichen Eigenvorsorge ab dem
Jahr 2008

1) Maßgebliches Einkommen = rentenversicherungspflichtiges Einkommen oder Besoldung/Amtsbezüge
2) 4 % des maßgeblichen Einkommens des Vorjahres (höchstens 2.100 EUR) abzüglich Summe der Zulagen in

Höhe von 154 EUR, mindestens jedoch 60 EUR
3) je Kindergeldberechtigtes Kind 185 EUR; für ab 01.01.2008 geborene Kinder 300 EUR
4) Summe aus Eigenbeitrag und Zulagen, die insgesamt für die Altersvorsorge gespart wird
5) Bei Sonderausgabenabzug der gesamten Altersvorsorgeaufwendungen; übersteigt der Steuervorteil die

Höhe der Zulage, wird die Differenz vom Finanzamt zusätzlich zur Zulage ausgezahlt
6) Summe der Grund- und Kinderzulage und zusätzlicher Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im

Verhältnis zur Sparleistung

Ein verheirateter Arbeitnehmer mit zwei Kindern hat ein sozialversicherungspflich-
tiges Einkommen oder Besoldung von 30.000 EUR. Seine Frau ist nicht berufstätig
und nicht sozialversicherungspflichtig. Spart das Paar die empfohlenen 4 % (= 1.200
EUR), erhält es vom Staat Zulagen von insgesamt 678 EUR (2 x 154 EUR für Mann und
Frau + 2 x 185 EUR für die Kinder). Der Eigenbetrag liegt bei nur 522 EUR. Die Zulage
macht also mehr als die Hälfte der Sparsumme aus.

Verheiratet, zwei Kinder, ein unmittelbar Begünstigter

Maßgebl.
Einkommen
des Vor-
jahres 1)

Eigen-
beitrag 2)

Grund-
zulage

Kinder-
zulage 3)

Sparleistung
insgesamt 4)

Zusätzliche
Steuerer-
sparnis 5)

Förder-
quote 6)

EUR/Jahr in %

5.000 60 308 370 738 – 92

10.000 60 308 370 738 – 92

15.000 60 308 370 738 – 82

20.000 122 308 370 800 – 85

25.000 322 308 370 1000 – 68

30.000 522 308 370 1200 – 57

35.000 722 308 370 1400 – 48

40.000 922 308 370 1600 – 42

45.000 1122 308 370 1800 – 38

50.000 1322 308 370 2000 – 34
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1) Maßgebliches Einkommen = rentenversicherungspflichtiges Einkommen oder Besoldung/Amtsbezüge
2) 4 % des maßgeblichen Einkommens des Vorjahres (höchstens 2.100 EUR) abzüglich Summe der Zulagen in

Höhe von 154 EUR, mindestens jedoch 60 EUR
3) je Kindergeldberechtigtes Kind 185 EUR; für ab 01.01.2008 geborene Kinder 300 EUR
4) Summe aus Eigenbeitrag und Zulagen, die insgesamt für die Altersvorsorge gespart wird
5) Bei Sonderausgabenabzug der gesamten Altersvorsorgeaufwendungen; übersteigt der Steuervorteil die

Höhe der Zulage, wird die Differenz vom Finanzamt zusätzlich zur Zulage ausgezahlt
6) Summe der Grund- und Kinderzulage und zusätzlicher Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im  

Verhältnis zur Sparleistung

Ein Ehepaar mit zwei Kindern, beide berufstätig, und einem sozialversicherungs-
pflichtigen Einkommen oder Besoldung von zusammen 75.000 EUR (4 % = 3.000 EUR)
erhält eine Zulage von insgesamt 678 EUR (2 x 154 EUR für Mann und Frau + 2 x 
185 EUR für jedes Kind), wenn beide selbst 2.322 EUR für die Altersvorsorge aufwen-
den und damit jeweils eigenständige Ansprüche erwerben. Die für den jeweiligen
Ehepartner erforderlichen Eigenbeiträge richten sich grundsätzlich nach dem Vor-
jahresgehalt und der gewählten Aufteilung der Kinderzulagen. Das Ehepaar erhält

Verheiratet, zwei Kinder, zwei unmittelbar Begünstigte

Maßgebl.
Einkommen
des Vor-
jahres 1)

Eigen-
beitrag 2)

Grund-
zulage

Kinder-
zulage 3)

Sparleistung
insgesamt 4)

Zusätzliche
Steuerer-
sparnis 5)

Förder-
quote 6)

EUR/Jahr in %

10.000 150 308 370 828 – 82

15.000 150 308 370 828 – 82

20.000 150 308 370 828 – 82

25.000 322 308 370 1000 – 68

30.000 522 308 370 1200 – 57

35.000 722 308 370 1400 – 48

40.000 922 308 370 1600 – 42

45.000 1122 308 370 1800 – 38

50.000 1322 308 370 2000 – 34

75.000 2322 308 370 3000 299 33

100.000 1322 308 370 4000 862 39
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zusätzlich eine Steuererstattung von 299 EUR. Der Staat übernimmt damit fast ein
Drittel der gesamten Sparleistung.

Welche Anlagen werden gefördert?

Gefördert werden Anlageformen, die Ihnen im Alter lebenslange Auszahlungen 
garantieren. Das können sein:

private Rentenversicherungen

Fondssparpläne 

Banksparpläne

Private Rentenversicherungen haben ein sehr geringes Risiko und bieten mittlere
Ertragschancen. Sie eignen sich besonders für jüngere, sicherheitsbewusste An-
leger. Banksparpläne eignen sich besonders für ältere Anleger mit kurzen Anspar-
zeiträumen und für Menschen mit hohem Sicherheitsbedürfnis. Fonds sind eher 
für jüngere, risikofreudige Anleger geeignet, weil sie ausreichend Zeit haben, um
etwaige Kursverluste wieder auszugleichen. Prinzipiell aber gilt: Allen diesen Pro-
dukten gemeinsam ist aber die Zusicherung des Anbieters, dass mindestens die ein-
gezahlten Beträge (Eigenbeiträge und Zulagen) zu Beginn der Auszahlungsphase
zur Verfügung stehen. Nominale Verluste sind somit ausgeschlossen. Letztlich 
entscheiden Sie selbst, welche Form der zusätzlichen Altersvorsorge die individuell
passende ist. 

Die Riester-Förderung ist auch im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung
möglich. Voraussetzung ist hier, dass die Altersvorsorge in den Durchführungs-
wegen Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds gebildet wird und
die Beiträge aus dem Nettoentgelt des Arbeitnehmers geleistet werden. 
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Sicherheit und Verbraucherschutz

Alle Riester-Anlageformen müssen im Alter eine lebenslange Auszahlung garantie-
ren. Es muss gewährleistet sein, dass die Leistungen nicht vor Vollendung des 60. Le-
bensjahr oder vor Beginn einer Altersrente ausgezahlt werden. Außerdem müssen
zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens die eingezahlten Beträge zur Verfü-
gung stehen. Das geförderte Altersvorsorgekapital ist vor Abtretung, Übertragung
und Pfändung sowie Anrechnung in der Arbeitslosen- und Sozialhilfe geschützt.
Darüber hinaus sind die Anlageinstitute verpflichtet, bestimmte Informations- und
Berichtspflichten einzuhalten.

Nur Anlageformen, die diese Voraussetzungen erfüllen, werden von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zertifiziert und damit vom Staat gefördert.
Sie erkennen diese Verträge an der amtlichen Prüfnummer und dem Zusatz: „Der
Altersvorsorgevertrag ist zertifiziert worden und damit im Rahmen von § 10a des
Einkommensteuergesetzes förderfähig.“ Die Zertifizierung sagt allerdings nichts
über die Rentabilität oder die Gewinnspanne der Anlageform aus, sondern nur, ob
sie den Förderkriterien entspricht. 

Für Verträge im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge ist eine Zertifizierung
nicht erforderlich, da sich die Mindestanforderungen aus dem Betriebsrenten-
gesetz ergeben und somit ein ausreichender Schutz gewährleistet ist.

Die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge

Wenn Sie berufstätig sind, sollten Sie auf jeden Fall vor Abschluss eines privaten
Altersvorsorgevertrages prüfen, ob nicht die betriebliche Altersvorsorge für Sie
günstiger ist. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben grundsätzlich einen Anspruch da-
rauf, Teile ihres Gehaltes (z. B. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld aber auch Teile des
monatlichen Gehalts) in eine betriebliche Altersvorsorge umzuwandeln (Entgelt-
umwandlung). Der Vorteil: die Aufwendungen sind steuerfrei (2008 bis zu einer
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Grenze von 4.344 EUR pro Jahr) und beitragsfrei in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (2008 bis zu einer Grenze von 2.544 EUR pro Jahr). Außerdem bietet 
die betriebliche Altersvorsorge folgende Vorteile:

Im Verbund mit anderen Beschäftigten auf betrieblicher oder tariflicher
Ebene kommen Sie in den Genuss wesentlich günstigerer Vertragsbedingun-
gen, als wenn Sie allein mit einem Anbieter verhandeln müssen (Mengen-
rabatt).

Häufig beteiligt sich auch der Arbeitgeber finanziell an Ihrer Altersvorsorge.
Die bisher nach dem neuen Recht abgeschlossenen Tarifverträge zeigen
dies.

Vorteilhaft ist auch, dass die Organisation der betrieblichen Altersvorsorge
vom Arbeitgeber übernommen wird. Das heißt: Er sucht geeignete Anlage-
formen und kümmert sich um die Abführung der Beiträge. Die Beschäftigten,
der Betriebsrat oder die Tarifparteien brauchen sich mit ihm nur über die Art
und die Höhe der Altersvorsorge zu einigen. 

Ihre eigenen Beiträge zu einer betrieblichen Altersvorsorge sind grundsätz-
lich von Anfang an geschützt und bleiben auch beim Wechsel zu einem 
anderen Arbeitgeber bestehen.

Wichtig für die betriebliche Altersvorsorge

Sie haben einen rechtlichen Anspruch auf die Umwandlung eines Teils Ihres
Gehaltes (z. B. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld) in Beiträge zur betrieblichen
Altersvorsorge. 
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Ihre eigenen Beiträge zu einer betrieblichen Altersvorsorge sind grundsätz-
lich von Anfang an geschützt und bleiben auch beim Wechsel zu einem 
anderen Arbeitgeber bestehen.

Es besteht die Möglichkeit, Aufwendungen zur betrieblichen Altersvorsorge
steuerfrei zu stellen. Für Verträge, die vor 2005 abgeschlossen wurden, gibt
es auch weiterhin die Möglichkeit der Pauschalversteuerung. 

Die Beiträge zu einer betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der Entgel-
tumwandlung sind außerdem unbefristet in begrenzter Höhe auch sozial-
versicherungsfrei. 

Sie können für Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge staatliche Zulagen
oder Steuerermäßigung durch Sonderausgabenabzug („Riester-Förderung“)
in Anspruch nehmen. 

Sie können die Entgeltumwandlung mit Steuer- und Sozialabgabenfreiheit
und das Altersvorsorgesparen mit Riester-Förderung durch Zulagen und 
Sonderausgabenabzug grundsätzlich auch gleichzeitig nutzen. Allerdings
kann der Förderhöchstbetrag der Riester-Rente nur einmal in Anspruch
genommen werden. 

Erkundigen Sie sich also in jedem Fall bei Ihrem Arbeitgeber, Betriebsrat oder bei
Ihrer Gewerkschaft, wie es um die Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge
bestellt ist, und lassen Sie sich beraten. Es kann sich lohnen.
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Je nachdem, in welcher Lebensphase und -situation Sie sind, ergeben sich 

spezielle Aspekte bei der zusätzlichen Altersvorsorge, die für Sie wichtig sein

können. 

Wenn Sie in Ausbildung sind oder Ihre Berufstätigkeit starten

Wenn Sie als Studentin mehr als 15 Stunden die Woche arbeiten, müssen Sie Bei-
träge zur Rentenversicherung bezahlen. In diesem Fall haben Sie selbstverständlich
Anspruch auf staatliche Förderung, wenn Sie zusätzlich für Ihr Alter vorsorgen. 

Als Berufsstarterin lohnt es sich besonders, über eine zusätzliche Altersvorsorge
nachzudenken. Denn je früher Sie mit dem Sparen beginnen, desto mehr werden
sich die Zinsen und Zinseszinsen später bemerkbar machen. Auch mit einem klei-
nen Beitrag ist es Ihnen so möglich, ein beachtliches Kapital für Ihr Alter zu bilden.
Und das bei oft nur geringem Eigenanteil. Außerdem: Gerade wenn Ihr Einkommen
nicht so groß ist, sind die staatlichen Zulagen besonders attraktiv.

Beispiel

(ab 2008): Eine allein stehende Berufsanfängerin hat ein sozialversicherungspflich-
tiges Vorjahreseinkommen oder Besoldung von 6.500 EUR. Sie wendet die erforder-
lichen 4 % davon (260 EUR) für die Altersvorsorge auf. Da der Staat davon 154 EUR
übernimmt, muss sie nur 106 EUR selbst zahlen.

Fragen Sie Ihren Arbeitgeber, ob in Ihrem Betrieb eine arbeitgeberfinanzierte
betriebliche Altersversorgung besteht und prüfen Sie auch die Möglichkeit, Teile
ihres Einkommens in eine betriebliche Altersversorgung zu investieren (Entgelt-
umwandlung). 

Die zusätzliche Altersvorsorge:
Tipps für alle Lebenslagen 



82 Die zusätzliche Altersvorsorge: Tipps für alle Lebenslagen

Wenn Sie Teilzeit arbeiten

Als Teilzeitbeschäftigte haben Sie Anspruch auf die gleichen Zulagen wie Vollzeit-
beschäftigte, wenn Sie zusätzlich vorsorgen. Hauptsache, Sie sind sozialversiche-
rungspflichtig oder als Beamtin beschäftigt.

Beim Aufbau einer betrieblichen Altersvorsorge werden Sie als Teilzeitbeschäftigte
durch die Rentenreform 2001 sogar eindeutig besser gestellt als früher. Viele An-
gebote zur betrieblichen Altersvorsorge schlossen bis dahin Teilzeitbeschäftigte
aus. Das hat sich durch den seit 2002 bestehenden Anspruch auf Entgeltumwand-
lung geändert. Denn dieses Recht gilt auch für Teilzeitbeschäftigte. Außerdem 
gingen die Ansprüche auf Betriebsrente Frauen früher oft verloren, weil sie wegen
der Kindererziehung häufig aus dem Betrieb ausschieden. Nunmehr sind Anwart-
schaften, die auf Entgeltumwandlung beruhen, sofort gesetzlich geschützt und
können auch bei einem Ausscheiden aus dem Betrieb nicht mehr verfallen! 

Wenn Sie geringfügig beschäftigt sind

Neben den Vorteilen in der gesetzlichen Rentenversicherung haben Sie auch bei
Ihrer privaten Altersvorsorge erhebliche Vorteile, wenn Sie von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung
aufzustocken. Das kostet Sie bei einem Verdienst von 400 EUR monatlich 19,60 EUR;
bei einer geringfügigen Beschäftigung im Privathaushalt 59,60 EUR. Aber damit
erhöhen Sie nicht nur Ihre Ansprüche auf die gesetzliche Rente, Sie haben nun auch
Anspruch auf die volle staatliche Förderung bei Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge. 

Unabhängig davon, ob Sie die Riester-Förderung betrieblich oder privat wählen –
Sie brauchen lediglich den geforderten Mindesteigenbeitrag (vgl. Glossar) zu leis-
ten, um die volle staatliche Förderung von 154 EUR (Fördersatz in 2008) bzw. 154 EUR
(Fördersatz ab 2008) zu erhalten. Wenn Sie Kinder haben, haben Sie zusätzlich An-
spruch auf die Kinderzulage, die pro Kind 185 EUR (Fördersatz ab 2008) bzw. für ab
2008 geborene Kinder 300 EUR beträgt. Das lohnt sich für Sie auf jeden Fall.
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Wenn Sie Angehörige pflegen

Werden Sie über die Pflegekasse pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, steht auch der staatlichen Förderung Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge
nichts mehr im Wege. Das heißt: Wenn Sie selbst den vorgeschriebenen Mindest-
eigenbeitrag leisten, erhalten Sie die volle Unterstützung des Staates beim Aufbau
Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge. Wenn Sie Kinder haben, erhalten Sie auch die
Kinderzulage.

Wenn Sie Kinder erziehen

Ziel der staatlichen Förderung der Altersvorsorge ist es, auch Familien mit Kindern
und Beziehern geringerer Einkommen die zusätzliche Altersvorsorge zu ermögli-
chen. Kindererziehende profitieren deshalb besonders von der Zulagenförderung.
So gibt es für jedes Kind, für das Anspruch auf Kindergeld besteht, eine Zulage von
bis zu 185 EUR (Fördersatz ab 2008), bzw. für ab 2008 geborene Kinder je 300 EUR.

Wenn Sie Kinder unter drei Jahren erziehen, zahlt der Staat in diesen drei Jahren 
für Sie Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Sie sind also rentenver-
sicherungspflichtig und gehören damit zum förderfähigen Personenkreis der 
Riester-Rente. Um die staatliche Zulage zu erhalten, müssen Sie in dieser Zeit einen
Eigenbeitrag auf Ihren Altersvorsorgevertrag einzahlen. Der Mindesteigenbeitrag
bemisst sich in diesen Fällen nach dem tatsächlich erzielten Entgelt, mindestens 
jedoch nach der für geringfügig Beschäftigte geltenden Mindestbeitrags-Bemes-
sungsgrundlage von z. Z. 155 EUR. Unabhängig hiervon ist jedoch in jedem Fall 
mindestens der Sockelbetrag (vgl. Glossar) in Höhe von 60 EUR jährlich zu leisten. 

Die unmittelbare Förderberechtigung während der gesetzlichen Kindererzie-
hungszeit hat zum Vorteil, dass Sie auf jeden Fall Riester-gefördert sparen können;
unabhängig vom Familienstand. Wenn Sie verheiratet sind, erhalten Sie die Förde-
rung unabhängig davon, ob Ihr Partner förderberechtigt ist bzw. seinen Mindest-
beitrag leistet. Im Gegenteil: Solange Sie selbst anspruchsberechtigt sind und den
Mindestbeitrag zahlen, kann Ihr Ehemann über Ihren Anspruch einen abgeleiteten



84 Die zusätzliche Altersvorsorge: Tipps für alle Lebenslagen

Zulagenanspruch erhalten, und Riester-gefördert sparen, auch wenn er selbst nicht
förderberechtigt ist und somit keinen Anspruch auf Förderung hat. 

Nach Ende der 3 Jahre Kindererziehungszeit müssen Sie keine eigenen Beiträge
mehr zahlen, wenn Sie über den unmittelbaren Zulagenanspruch Ihres Ehemannes
und nicht aus anderen Gründen selbst weiterhin förderberechtigt sind. 

Für die betriebliche Altersversorgung gilt, dass Beschäftigte während der Elternzeit
das Recht haben, eigene Beiträge zum Aufbau ihrer Betriebsrente zu leisten. Glei-
ches gilt für Zeiten, in denen bei bestehendem Arbeitsverhältnis Lohnersatzleistun-
gen (zum Beispiel Krankengeld) bezogen werden. Auch hier können die Beschäftig-
ten ihre Altersvorsorge durch eigene Zahlungen weiterführen.

Wenn Sie allein erziehend sind

Gerade Alleinerziehende können von der staatlichen Förderung der zusätzlichen
Altersvorsorge profitieren. Auch wenn Sie ein geringes Einkommen haben, können
Sie sich es jetzt leisten, mehr für Ihre Alterssicherung zu tun. Denn wer (ab 2008) 4 %
seines Einkommens in die private Altersvorsorge steckt, erhält die maximale staatli-
che Zulagenförderung von 154 EUR. Zudem gibt es für jedes Kind eine Kinderzulage
von je 185 EUR, für ab 2008 geborene Kinder je 300 EUR. So wird die Vorsorge auch
für Geringverdienende bezahlbar.

Beispiel

(ab 2008): Eine allein erziehende Verkäuferin mit einem Kind hat ein sozialversiche-
rungspflichtiges Vorjahreseinkommen von 15.000 EUR. Spart sie die empfohlenen 
4 % (= 600 EUR), erhält sie vom Staat eine Zulage von 339 EUR (154 EUR Grundzulage
+ 185 EUR Kinderzulage). Der tatsächlich zu leistende Eigenbeitrag liegt dann bei
nur 261 EUR. Über die Hälfte der gesamten Sparleistung wird also durch die staatli-
che Zulage erbracht. Hätte sie zwei Kinder, bekäme sie 524 EUR Zulage, bei nur 
76 EUR Eigenanteil. 87 % der Sparleistung würde dann der Staat übernehmen.
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Wenn Sie nicht erwerbstätig sind

Die eigenständige Alterssicherung von Frauen soll so weit wie möglich gefördert
werden. Am besten sind Sie durch eigene Berufstätigkeit abgesichert. Dann können
Sie neben der gesetzlichen Rente eine staatlich geförderte zusätzliche Altersvor-
sorge aufbauen. Auch als Mutter während der 3 Jahre gesetzliche Kindererzie-
hungszeit können Sie von der Riester-Förderung profitieren. Aber auch in Ehen mit
klassischer Rollenverteilung: „Er arbeitet, sie bleibt ganz zu Hause“ haben Frauen
die Möglichkeit, zusätzliche Vorsorge fürs Alter zu treffen. Und da in diesem Fall
kein eigenes Erwerbseinkommen vorhanden ist, sogar ganz ohne einen Pfennig
einzuzahlen. Wenn Sie selbst also nicht rentenversichert sind, aber einen eigenen
Altersvorsorgevertrag auf Ihren Namen abschließen, erhalten Sie exakt die gleichen
Zulagen wie Ihr Mann. Geht die Kinderzulage auf Ihren Vertrag, erhöht sich der 
Altersvorsorge-Sparbetrag entsprechend. Einzige Voraussetzung: Ihr Ehemann 
gehört zum geförderten Personenkreis und zahlt seinen Mindestbeitrag in einen 
eigenen Altersvorsorgevertrag ein.

Wenn Sie sich scheiden lassen

Wenn Sie selbst nicht förderberechtigt sind und nur einen „abgeleiteten“ Anspruch
auf die staatliche Zulagenförderung über Ihren Ehemann haben, dann verlieren Sie
ab dem Zeitpunkt des dauerhaften Getrenntlebens Ihren Anspruch auf weitere 
Förderung. Das bereits angesammelte Vermögen bleibt Ihnen im Rahmen der all-
gemeinen Regelungen des Versorgungsausgleiches erhalten. Sie können dann ent-
weder den Vertrag ruhen lassen, bis Sie das Auszahlungsalter erreicht haben, das
Riester-Sparen fortführen, sobald Sie eine versicherungspflichtige Beschäftigung
aufnehmen oder ohne staatliche Förderung weiterhin Beiträge einzahlen.

Die Leistungsansprüche aus der zusätzlichen Altersvorsorge werden beim Versor-
gungsausgleich bzw. Zugewinnausgleich ebenfalls berücksichtigt. 
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Wenn Sie arbeitslos sind

Da Sie auch als Arbeitslose rentenversichert sind, haben Sie weiterhin Anspruch 
auf Förderung. Das heißt: Ihnen stehen auch weiterhin die staatlichen Zulagen
beim Aufbau Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge zu. Das gilt auch dann, wenn Sie
wegen zu berücksichtigenden Einkommens (z. B. der Verdienst Ihres Mannes) oder
Vermögens keine Unterstützung erhalten. Sie müssen allerdings bei der Agentur
für Arbeit als Arbeitsuchende gemeldet sein.

Die Höhe Ihres Eigenbeitrags richtet sich weiterhin nach Ihrem Vorjahreseinkom-
men. Waren Sie bereits im vergangenen Jahr arbeitslos gemeldet, richtet sich die
Höhe des Eigenbeitrags nach dem Arbeitslosengeld bzw. dem Arbeitslosengeld II,
das Sie erhalten haben.

Bei der Prüfung Ihrer Bedürftigkeit durch die Agentur für Arbeit bleibt Ihr ange-
spartes Altersvorsorgekapital außen vor.

Wenn Sie Ihre Beitragszahlungen unterbrechen

Sie können Ihre Beitragszahlungen ruhen lassen. Der Anbieter ist gesetzlich ver-
pflichtet, dies zuzulassen. Allerdings bekommen Sie in diesem Zeitraum keine Zu-
lagen und keinen steuerlichen Vorteil. Aber Ihre bisherigen staatlichen Zulagen
müssen Sie nicht zurückzahlen.

Wenn Sie Sozialhilfe bekommen

Wenn Sie Sozialhilfe beziehen und nicht aus anderen Gründen rentenversiche-
rungspflichtig sind (z. B. wenn Sie Kinder unter drei Jahren erziehen oder zu Ihrem
sozialversicherungspflichtigen Einkommen ergänzende Sozialhilfe beziehen), er-
lischt Ihr Anspruch auf staatliche Förderung bei der zusätzlichen Altersvorsorge.
Das bis zu diesem Zeitpunkt angesparte Kapital und Ihren Vertrag können Sie aber
vorübergehend oder bis zum Auszahlungsbeginn ruhen lassen. Darauf haben Sie
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einen Rechtsanspruch bei allen förderfähigen Verträgen. Die Zulagen bleiben
Ihnen ebenfalls erhalten. Auch bei der Prüfung der Sozialhilfebedürftigkeit bleibt
das angesparte Altersvorsorgevermögen außen vor. Dies gilt auch, wenn Sie allein
aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und deshalb die
Grundsicherung in Anspruch nehmen, bevor Sie die Altersgrenze erreichen.

Nehmen Sie übrigens eine rentenversicherungspflichtige Beschäftigung auf (z. B.
einen 400-EUR-Job, bei dem Sie auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten),
können Sie auch die staatliche Förderung bekommen. Allerdings wird Ihr Verdienst
im Rahmen der sozialhilfeüblichen Freibeträge auf Ihre Sozialhilfe angerechnet.

Wenn Sie Witwe sind

Wenn Ihr Ehepartner stirbt, können Sie das geerbte Altersvorsorgevermögen auf
Ihren eigenen Riester-Vertrag übertragen lassen. Die Förderung bleibt dann erhal-
ten. Es ist ausreichend, wenn Sie den Riester-Vertrag erst zu diesem Zweck abschlie-
ßen. 

Bei Vererbung des Altersvorsorgevermögens (z. B. an Ihre Kinder) muss die Förde-
rung zurückgezahlt und die Kapitalerträge müssen versteuert werden.

Bei Bezug einer Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird das
geförderte Altersvermögen nicht als Einkommen angerechnet. Es bleibt Ihnen
ungeschmälert erhalten.

Wenn Sie in Altersteilzeit gehen

Auch wenn Sie in Altersteilzeit gehen, können Sie weiterhin von der Riester-Förde-
rung profitieren. Die staatliche Zulage bleibt so hoch wie zuvor. Einzige Bedingung:
Sie zahlen von Ihrem geringeren Altersteilzeitgehalt prozentual genauso viel ein
wie vorher. Auch wenn dieser Betrag absolut geringer ist als früher.
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Wenn Sie bald in Rente gehen

Wenn Sie kurz vor Ihrer Rente stehen, lohnt es sich in der Regel kaum, einen staat-
lich geförderten Altersvorsorgevertrag abzuschließen. Denn die monatlichen Aus-
zahlungsraten, die Ihnen zufließen würden, wären sehr gering. 
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Der Weg zu einer staatlich geförderten privaten oder betrieblichen Altersvor-

sorge ist relativ einfach. Am Anfang Ihrer Überlegungen sollte eine sorgfältige

Analyse Ihres Vorsorgebedarfs stehen. Prüfen Sie dann Ihre finanzielle Situa-

tion, informieren Sie sich umfassend und lassen Sie sich ggf. beraten und 

wählen Sie zuletzt die für Ihre jeweilige Lebenssituation passende zusätzliche

Altersvorsorge. 

Aus einer breiten Palette, die von der Entgeltumwandlung bis zu den förderfähigen
Produkten der privaten Anbieter reicht, kann jeder Anleger die jeweils sinnvollste
Variante abhängig von Alter, Einkommen, Familienstand und der persönlichen
Sicherheitsorientierung auswählen. Dank staatlicher Förderung durch Riester-Zula-
gen, Steuervergünstigungen und Beitragsfreiheit lohnt sich die Extra-Investition
für einen gesicherten, erfüllten Ruhestand für jeden. 

1. Schritt: Klären Sie Ihren Vorsorgebedarf.

Die staatliche Förderung hat zum Ziel, dass auf lange Sicht jeder eine zusätzliche
Altersvorsorge hat. Doch es muss nicht immer eine neue Geldanlage sein, denn
auch heute haben viele schon privat vorgesorgt, z. B. durch eine Lebensversiche-
rung, ein eigenes Haus oder vermietetes Wohneigentum, aus dem Einkünfte 
fließen. Vor allem bei Älteren kann dies zutreffen. Hier kann es sinnvoll sein, die 
bisherige Vorsorge weiterzuführen, auch wenn es dafür keine staatliche Förderung
gibt, als Riester-gefördert neu zu beginnen.

Wollen Sie das Risiko der Erwerbsminderung mit absichern oder brauchen Sie eine
Hinterbliebenenversorgung für Ehegatten und Kinder? Diese Fälle können in die
zusätzliche Altersvorsorge einbezogen werden. Allerdings geht dies auf Kosten der
Rendite. Prüfen Sie daher, ob eine Kombination sinnvoll ist.

Zehn Schritte zu Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge



90 Zehn Schritte zu Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge

2. Schritt: Prüfen Sie Ihre finanzielle Situation.

Ein Altersvorsorgevertrag ist eine langfristige Geldanlage. Sie sollten daher über-
legen, auf welchen Betrag Sie auf Dauer verzichten können, um ihn für Ihre Alters-
vorsorge zu verwenden. Bedenken Sie, dass Sie durch eine vorzeitige Auflösung des
Vertrages die Förderung verlieren und auch Renditeeinbußen hinnehmen müssen.
Sie können den Vertrag aber jederzeit ruhend stellen, sodass Sie in Notzeiten keine
zusätzlichen finanziellen Belastungen haben. Entscheiden Sie sich daher aus finan-
ziellen Gründen nicht vorschnell gegen eine zusätzliche Altersvorsorge. 

Denken Sie auch daran: Weil die staatliche Förderung bis 2008 stufenweise steigt,
erhöht sich Ihr Eigenbeitrag entsprechend. Überprüfen Sie auch bereits bestehende
finanzielle Verpflichtungen. 

3. Schritt: Stellen Sie Ihre persönliche Rechnung auf.

Die staatliche Förderung besteht aus zwei Komponenten. Aufwendungen für die
zusätzliche Altersvorsorge können als zusätzliche Sonderausgaben bei der Ein-
kommensteuererklärung bis zu einem Höchstbetrag geltend gemacht werden. Das
führt zu einer geringeren Steuerlast. Eine Steuerermäßigung bringt aber nur gerin-
ge Vorteile, wenn Sie wenig Steuern zahlen, z. B. weil Sie wenig verdienen oder
mehrere Kinder haben. Deshalb gibt es unabhängig vom Einkommen mindestens
eine feste Zulage. Anhand Ihres letztjährigen Einkommens errechnet Ihr Anlagein-
stitut, wie viel Sie monatlich bzw. jährlich mindestens sparen müssen, um die volle
Zulage zu erhalten. Die Höhe Ihres sozialversicherungspflichtigen Vorjahresein-
kommen können Sie der Jahresmeldung Ihres Arbeitgebers zur Sozialversicherung,
die Sie zum Jahresanfang in Kopie erhalten, entnehmen. 
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4. Schritt: Klären Sie, ob Ihr Arbeitgeber eine betriebliche Altersver-
sorgung anbietet.

Informieren Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber, dem Betriebsrat oder der Gewerkschaft,
ob bereits ein arbeitgeberfinanziertes Modell zur betrieblichen Altersvorsorge exis-
tiert. Prüfen Sie, ob Sie eine solche Betriebsrente über eigene Zusatzbeiträge im
Wege der Entgeltumwandlung ergänzen bzw. aufbauen wollen. 

Eine betriebliche Altersversorgung ist in vielen Fällen der einfachste und oftmals
lukrativste Weg, zusätzlich vorzusorgen – vor allem, wenn der Arbeitgeber einen
Teil zum Aufbau der Zusatzrente beisteuert. Bevor Sie einen Vertrag abschließen,
sollten Sie sich ein Bild über die Möglichkeiten staatlicher Förderung (Steuer- und
Beitragsfreiheit der Aufwendungen oder Riester-Förderung über Zulagen und
zusätzlichen Sonderausgabenabzug) machen.

5. Schritt: Können Sie die staatliche Förderung erhalten?

Prüfen Sie, ob Sie zum förderberechtigten Personenkreis (vgl. Glossar) der Riester-
Förderung gehören. Die staatliche Förderung erhalten Pflichtmitglieder in der
gesetzlichen Rentenversicherung, Beamte/Beamtinnen, Richter/Richterinnen und
Soldaten/Soldatinnen. Bei Verheirateten genügt es, wenn ein Ehegatte die Voraus-
setzungen erfüllt; dann erhält auch der andere die Förderung.

6. Schritt: Informieren Sie sich über die möglichen Anlageformen 

Zu den Riester-geförderten Anlageformen gehören private Rentenversicherungen,
Banksparpläne und Fondssparpläne (s. Glossar). Sie entscheiden, welches die beste
Anlageform für Sie ist. 

Private Rentenversicherungen haben ein sehr geringes Risiko und bieten mittlere
Ertragschancen. Sie eignen sich besonders für jüngere, sicherheitsbewusste Anle-
ger. Banksparpläne eignen sich besonders für ältere Anleger mit kurzen Ansparzeit-



92 Zehn Schritte zu Ihrer zusätzlichen Altersvorsorge

räumen und für Menschen mit hohem Sicherheitsbedürfnis. Fonds sind eher für
jüngere, risikofreudige Anleger geeignet, weil sie ausreichend Zeit haben, um etwa-
ige Kursverluste wieder auszugleichen. Prinzipiell aber gilt: Allen diesen Produkten
gemeinsam ist aber die Zusicherung des Anbieters, dass mindestens die eingezahl-
ten Beträge (Eigenbeiträge und Zulagen) zu Beginn der Auszahlungsphase zur Ver-
fügung stehen. Nominale Verluste sind somit ausgeschlossen. Letztlich entscheiden
Sie selbst, welche Form der zusätzlichen Altersvorsorge die individuell passende ist.

Es gibt auch Mischprodukte: Bei Banksparplänen können die Zinsen in Fonds an-
gelegt werden, um die Erträge zu steigern. Bei fondsgebundenen Rentenversiche-
rungen wird das Kapital zum Teil in Investmentfonds angelegt. Bis zum Beginn der 
Rentenzahlung ist die fondsgebundene Rentenversicherung unmittelbar an der
Wertentwicklung dieser Fonds beteiligt. Weil die Wertentwicklung der Fonds nicht
vorhersehbar ist, kann wie beim Fondssparplan nur der Kapitalerhalt zugesichert
werden. Bei positiver Wertentwicklung kann jedoch eine wesentlich höhere monat-
liche Rente als bei der herkömmlichen privaten Rentenversicherung erzielt wer-
den.

Die Riester-Förderung ist auch im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung
möglich. Voraussetzung ist hier, dass die Altersvorsorge in den Durchführungs-
wegen Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds gebildet wird und
die Beiträge aus dem Nettoentgelt des Arbeitnehmers geleistet werden. 

7. Schritt: Überlegen Sie, welche Anlageform für Sie am besten 
geeignet ist.

Bei der Wahl der passenden Anlageform sollten Sie auch Folgendes berücksichti-
gen:

Ihr Alter: Wenn Sie jünger sind, können Sie risikofreudig sein, weil Sie dann Zeit
haben, eventuelle Verluste wieder auszugleichen. Wenn Sie älter sind, sollten Sie
eher sichere Anlagen wählen.
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Ihre Einstellung zum Risiko: Wenn Sie die Vorstellung, dass Ihr Kapital Wert-
schwankungen unterliegt, nicht mehr ruhig schlafen lässt, sollten Sie eher eine 
sichere Form wählen und eine geringere Rendite in Kauf nehmen.

Die Kosten: Produkte mit Abschlusskosten rechnen sich umso besser, je länger die
Laufzeit ist.

Die Situation in der Auszahlungsphase: Die Zusatzrente muss lebenslange Leis-
tungen garantieren. Je nach Anbieter können bei Banksparplänen, Fondssparplä-
nen und Pensionsfonds allerdings auch 30 % des Kapitals als Einmalzahlung ausge-
schüttet werden.

Die Situation im Erbfall: Bei Banksparplänen und Fondssparplänen kann das
angesparte Kapital bis zum Beginn der Restverrentungsphase vererbt werden. Bei
einer Rentenversicherung ist dies nicht möglich. Sie können aber eine Garantiezeit
vereinbaren, in der die Rente mindestens zu bezahlen ist. Sterben Sie vorher, wird
dem oder der Berechtigten die Rente weitergezahlt. Die staatliche Förderung muss
im Erbfall in der Regel zurückgezahlt werden. Ansprüche aus der betrieblichen
Altersversorgung sind nicht vererbbar. Allerdings besteht hier häufig eine Hinter-
bliebenenversorgung.

8. Schritt: Gehen Sie mit diesen Informationen zu einer Beratung.

Haben Sie sich für die passende Anlageform (private Rentenversicherung, Banks-
parplan oder Fondssparplan) entschieden, ist dies der richtige Zeitpunkt, über ein
konkretes Anlageprodukt zu entscheiden. Hier können Sie sich unabhängig bera-
ten lassen. Erkundigen Sie sich bei Anbietern (Banken, Sparkassen, Versicherungen,
Fondsgesellschaften) nach konkreten Produktangeboten, Preis-Leistungs-Verhält-
nissen, Service, Kosten, Anlagerisiken und Renditechancen. Bei Produktvergleich
und -auswahl helfen die die seit 2005 obligatorischen Standardberechnungen der
Anbieter. Jede Beraterin und jeder Berater ist verpflichtet, Sie auf folgende Bedin-
gungen hinzuweisen: 
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Höhe und Verteilung der Abschluss- und Vertriebskosten

Kosten für die Verwaltung der Geldanlage

Kosten beim Wechsel zu einer anderen Anlageform oder einen neuen An-
bieter.

Unabhängige Beratung erhalten Sie bei den örtlichen Verbraucherzentralen. Mit
allgemeinen Fragen zur Riester-Rente können Sie sich auch an Ihren Rentenver-
sicherungsträger oder an die folgenden Adressen wenden:

Bürgertelefon des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

01805 67 67 10 (Fragen zur Rente)
für 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
von montags bis donnerstags 8 – 20 Uhr
www.bmas.de

Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung

0800 10004800
Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 19.30 Uhr
Freitag: 7.30 bis 15.30 Uhr
www.Deutsche-Rentenversicherung.de
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Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – vzbv

„Pillbox“ – Markgrafenstraße 66 
Besuchereingang: Kochstraße 22 
10969 Berlin 
Tel.: 030 25800-0 
Fax: 030 25800-218 
eMail: info@vzbv.de 
www.vzbv.de

Stiftung Warentest

Postfach 30 41 41
10724 Berlin 
Tel.: 030 2631-0
E-Mail: sw-online@stiftung-warentest.de
www.stiftung-warentest.de

9. Schritt: Entscheiden Sie sich und schließen Sie einen Vertrag ab.

Haben Sie sich für eine betriebliche Altersversorgung über Entgeltumwandlung
entschieden, müssen Sie eine entsprechende Vereinbarung mit Ihrem Arbeitgeber
treffen. Dabei willigen beide Parteien ein, dass ein Teil Ihrer künftigen Entgelt-
ansprüche in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen umge-
wandelt wird. Der Arbeitgeber wählt den Durchführungsweg der betrieblichen 
Altersvorsorge. Bietet er nicht bereits eine betriebliche Altersversorgung über eine
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds an, muss er seinen Beschäftigten mindes-
tens eine Direktversicherung anbieten. In jedem Fall sollten Sie sich bei der Klärung
der einzelnen Punkte eng mit Ihrem Arbeitgeber abstimmen.

Haben Sie sich für einen Riester-Vertrag entschieden, setzt die staatliche Förderung
einen abgeschlossenen Altersvorsorgevertrag, die fristgerechte Einzahlung der
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Eigenbeiträge und die rechtzeitige Beantragung von Zulagen voraus. Wenn Sie
zum Beispiel für das Jahr 2008 Zulagen erhalten wollen, müssen Sie Ihren Vertrag
auch bis Ende des Jahres 2008 abschließen.

10. Schritt: Passen Sie Ihre Sparrate an veränderte Lebensumstände an.

Vorsorgesparen ist nicht statisch. Die stufenweise Erhöhung der staatlichen Förde-
rung bis 2008, Einkommensveränderungen, Änderungen des Familienstandes, die
Geburt eines Kindes oder der Wegfall der Kindergeldberechtigung erfordern bezie-
hungsweise erlauben eine Anpassung der Sparraten und haben Einfluss darauf, ob
die Inanspruchnahme von Steuer- und Abgabenfreiheit oder aber die Förderung
über Zulagen und Sonderausgabenabzug die lohnendere Variante ist. Diese Punkte
gilt es nach Vertragsabschluss im Auge zu behalten. 

Daneben gilt es, rechtzeitig den Zulagenantrag zu stellen und die Altersvorsorge-
aufwendungen bei der Einkommensteuererklärung anzugeben, um sich einen
eventuellen Steuervorteil durch Sonderausgabenabzug zu sichern.

Nutzen Sie die Möglichkeit des Dauerzulageantrags. Seit 2005 reicht es hiernach,
Ihren Anbieter einmalig damit beauftragen, den jährlichen Zulageantrag zu stel-
len. Nur wenn sich Ihre Familienverhältnisse ändern, müssen Sie dies künftig Ihrem
Anbieter melden.
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A
Aktueller Rentenwert 

Der Betrag, der einer monatlichen Altersrente aus Beiträgen eines Durchschnitts-
verdienenden für ein Jahr entspricht. Der aktuelle Rentenwert ist ein wichtiger 
Bestandteil der Rentenformel. In den alten Bundesländern beträgt er seit dem 1. Juli
2008 26,56 EUR und 23,34 EUR in den neuen Bundesländern.

Altersvorsorgeprodukte

Zu den staatlich geförderten Anlageformen zählen private Rentenversicherungen,
Banksparpläne oder Investmentfondssparpläne (s. unten). Um als förderfähig aner-
kannt zu werden, müssen die Altersvorsorgeprodukte strenge, vom Staat festge-
legte und überwachte Mindestanforderungen erfüllen, die mit der so genannten 
� Zertifizierung bescheinigt werden. Anbieter von förderfähigen Anlageformen
sind im Wesentlichen Lebensversicherungsunternehmen, Banken und sonstige
Kreditinstitute (zum Beispiel Sparkassen und Volksbanken), Kapitalanlagegesell-
schaften (zum Beispiel Fondsgesellschaften) und Finanzdienstleister. 

Anrechnungszeiten

Anrechnungszeiten werden rentenrechtlich berücksichtigt, auch wenn keine Bei-
träge gezahlt wurden. Anrechnungszeiten sind beispielsweise Zeiten, in denen Ver-
sicherte wegen Krankheit arbeitsunfähig oder in der Rehabilitation waren, wegen
Schwangerschaft in der Mutterschutzfrist nicht versicherungspflichtig beschäftigt
oder Selbstständig waren, arbeitslos gemeldet waren, nach dem 17. Lebensjahr eine
schulische Ausbildung absolviert haben, insgesamt jedoch höchstens acht Jahre. 

Glossar
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Anwartschaften
Anwartschaften sind – insbesondere durch Beitragszahlung – erworbene Werte in
Form von gutgeschriebenen � Entgeltpunkten, die zum Zeitpunkt der Leistungs-
gewährung zum Rentenanspruch werden. Die Rente kann nur gezahlt werden,
wenn eine gewisse Anwartschaft besteht. Derjenige, der bereits für 60 Monate
Pflicht- oder freiwillige Beiträge gezahlt hat, hat damit eine Anwartschaft auf die
Regelaltersrente mit 65 Jahren erworben. Er erhält diese Leistung aber erst dann,
wenn er 65 Jahre alt ist und die Regelaltersrente beantragt. 

Arbeitgeber-/Arbeitnehmeranteil

Die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung werden grundsätzlich je
zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer getragen. (Besonderheiten 
gelten in der �Gleitzone.)

Arbeitsentgelt

Ist die Grundlage der Beitragsberechnung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. Dazu gehören grundsätzlich alle Einnahmen, die der Arbeitnehmerin oder
dem Arbeitnehmer aus einem Beschäftigungsverhältnis zufließen. Das sind neben
dem Bruttogehalt oder -lohn also z. B. auch Familienzuschläge, Gewinnanteile,
Überstundenvergütungen und der Wert der Sachbezüge. Zum beitragspflichtigen
Arbeitsentgelt gehören auch: Provisionen, Mehrarbeitsvergütungen und Mehrar-
beitszuschläge, Gefahrenzuschläge, Schmutzzulagen u. Ä. Einmalig gezahltes Ar-
beitsentgelt, wie z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgelder, zusätzliche Monatsentgelte,
Tantiemen sowie Gratifikationen, gehören ebenso zum beitragspflichtigen Arbeits-
entgelt. 
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Arbeitslosigkeit

Arbeitslos ist, wer keine Arbeit hat, der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht 
und sich bei der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet hat. Wer während dieser Zeit
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II bezieht, ist in aller Regel rentenversiche-
rungspflichtig. Für ihn zahlt die Bundesagentur für Arbeit Pflichtbeiträge an die
Rentenversicherung.

Aufwertung von Kindererziehung
Rentenanwartschaften von Erziehungspersonen, die in den auf die drei Jahre 
Kindererziehungszeiten folgenden sieben Lebensjahren des Kindes (Kinderberück-
sichtigungszeit bis zum 10. Lebensjahr eines Kindes) erwerbstätig sind, werden bei
der Rentenberechnung um die Hälfte bis maximal zum Durchschnittseinkommen
(2008 = 2.507 EUR monatlich) aufgewertet. Voraussetzung sind 25 Jahre an � ren-

tenrechtlichen Zeiten (einschließlich �Kinderberücksichtigungszeit). Dies
kommt auch denjenigen zugute, die ein pflegebedürftiges Kind betreuen. Und das
sogar bis zum 18. Lebensjahr. Kindererziehenden, die gleichzeitig zwei oder mehr
Kinder unter zehn Jahren erziehen und deshalb oftmals nicht erwerbstätig sind,
werden nach Auslaufen der �Kindererziehungszeit ebenfalls � Entgeltpunkte

gutgeschrieben.

Ausländische Beitragszeiten

Rentenrechtliche Zeiten, die in einem anderen EU-Land nach dessen jeweiligen
Gesetzen erfüllt wurden, werden anerkannt, allerdings nur zur Erfüllung von
Anspruchsvoraussetzungen. Dies gilt grundsätzlich auch für Länder mit denen die
Bundesrepublik Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen
hat. Für die Berechnung Ihrer Rentenhöhe werden diese Zeiten jedoch nicht heran-
gezogen. Hier zahlt jeder Staat die Rente, die sich aus den an ihn gezahlten Beiträ-
gen ergibt. 
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B
Banksparplan

Bei einem Banksparplan werden monatlich feste Beträge auf klassische Art zu
einem Guthaben mit festgelegter Verzinsung angespart. Einen Mindestzins wie bei
der privaten Rentenversicherung gibt es nicht. Der Zinssatz kann von der Laufzeit
oder dem Sparbetrag abhängig sein oder sich an den Zinsen anderer Anlageformen
orientieren. 

Beiträge

Die Höhe der Beitragszahlung berechnet sich bei pflichtversicherten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern nach dem beitragspflichtigen �Arbeitsentgelt (bis zur
�Beitragsbemessungsgrenze) und dem �Beitragssatz.

Beitragsbemessungsgrenze 

Sie bildet die Grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, bis zu der �Arbeits-

entgelt bzw. Arbeitseinkommen versicherbar ist. Für diejenigen Teile des Arbeits-
entgelts bzw. Arbeitseinkommens, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze lie-
gen, sind keine �Beiträge zu zahlen. Ein Überschreiten ändert also nichts am
Bestehen der Versicherungspflicht. Solange das Einkommensniveau in den alten
und neuen Bundesländern differiert, gibt es auch unterschiedliche Beitragsbemes-
sungsgrenzen: 2008 betragen sie monatlich 5.300 EUR (West) und 4.500 EUR (Ost).
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Beitragsfreie Zeiten

Bestimmte Zeiten, in denen keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
gezahlt werden, die aber trotzdem für die Rente zählen (z. B. �Anrechnungszei-

ten wie die Schulausbildung nach dem 17. Lebensjahr oder die � Zurechnungszeit

bei � Erwerbsminderung).

Beitragssatz

Prozentsatz des Arbeitsentgelts (bis zur �Beitragsbemessungsgrenze), der als
Beitrag zur Rentenversicherung zu zahlen ist. Seit dem 1. Januar 2007 beträgt er 
19,9 %.

Beitragszeiten

Sie sind die wichtigsten rentenrechtlichen Zeiten. Der Wert Ihrer Beitragszeit wird
nach Entgeltpunkten ermittelt: Ihr Bruttojahresentgelt wird in Beziehung gesetzt
zum durchschnittlichen Bruttojahresentgelt aller Versicherten. Haben Sie „durch-
schnittlich“ verdient, erhalten Sie einen Entgeltpunkt. Dementsprechend erhalten
Sie mehr bzw. weniger als einen Entgeltpunkt, wenn Sie in einem Jahr mehr bzw.
weniger als der Durchschnitt verdient haben.

Beitragszeiten nach Fremdrentenrecht.

Beitragszeiten, die anerkannte Vertriebene oder Spätaussiedler in ihrem Herkunfts-
land nachweisen können, sind Beitragszeiten im Bundesgebiet gleichgestellt.




